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Liebe Oberbipperinnen und Liebe Oberbipper

«Oberbipp – die attraktive Wohngemeinde», mit diesem Slogan 
und wohlwollenden Worten werbe ich jeweils an Vorträgen und in 
Zeitschriften für unser schönes Dorf. Dass es in Oberbipp attraktiv 
zu leben ist, zeigt auch die Bevölkerungsentwicklung: vor einigen 
Tagen stieg die Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner erstmals auf 
über 1'800 an. Wenn diese Entwicklung so weiter geht – und davon 
geht der Gemeinderat aufgrund der Prognosen aus – werden wir die 
2’000er Grenze in wenigen Jahren erreichen.

Auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie unter anderem 
auch über das positive Ergebnis der Rechnung 2018. Einerseits bin 
ich natürlich glücklich, dass wir den Trend der negativen Abschlüsse 
stoppen konnten; gleichzeitig warne ich aber vor zu viel Euphorie. 
Es haben mehrere Faktoren zu diesem erfreulichen Resultat geführt: 
1. Durch die gute Konjunkturlage resultieren bei den natürlichen 
Personen höhere Steuereinnahmen. 2. Allgemeiner Trend: die meis-
ten umliegenden Gemeinden schliessen besser ab als budgetiert. 
3. Gemeinderat, Kommissionen, Schule, Verwaltung und Werkhof 
gehen kostenbewusst mit den Finanzen um. Besten Dank dafür. 4. 
Es wurden nicht alle geplanten Investitionen umgesetzt. 5. Von den 
angefangenen Infrastrukturprojekten (Bsp. Sanierung Steingasse 
Süd) fielen im vergangenen Jahr noch keine Abschreibungen an. 
Die Sanierung der Spezialfinanzierung Abfall, welche seit 2014 in 
den roten Zahlen war, konnte erfolgreich abgeschlossen werden; sie 
weist nun erstmals wieder einen Bilanzüberschuss aus.
Der weitere Ausblick auf unsere Gemeindefinanzen bringt jedoch 
neue Unsicherheiten mit sich. Sollte das Bundesgesetz über die Steu-
erreform und die AHV-Finanzierung (STAF) vom Schweizervolk am 
19. Mai 2019 angenommen worden sein, werden sich die Steuerein-
nahmen bei den juristischen Personen noch weniger prognostizieren 
lassen als bisher. Jedenfalls sind sich die Experten uneinig, wie die 
Entwicklung für die Berner Gemeinden aussehen wird. Sie sehen: 
auch Stimmentscheide auf eidgenössischer Ebene haben einen Ein-
fluss auf die Gemeindefinanzen.

Zum Schluss noch ein kurzes Update zum Stand des Megaprojekts 
des Bundes, dem 6-Spur-Ausbau der Autobahn A1 zwischen Luter-
bach und Härkingen. Im Plangenehmigungsverfahren wird der Bund 
voraussichtlich im Sommer 2019 allen Einsprechenden die Möglich-
keit geben, auf die Mitberichte und Stellungnahmen der Ämter und 
Fachstellen zu antworten. Der Gemeinderat wird alle Oberbipper 
Einsprechenden zu einem «Runden Tisch» einladen, damit das weite-
re Vorgehen koordiniert werden kann.

Und nun wünsche ich Ihnen eine interessante und informative Lektü-
re mit dem Gemeinde-Bulletin.

Thomas Beer
Gemeindepräsident

EDITORIAL

von links nach rechts

Ihr Gemeinderat

Thomas Beer

Gemeindepräsident 
Ressort: Präsidiales, Ortspolizei, 
Wirtschaft

Stephan Schnyder

Ressort: Finanzen, Kultur und 
Sport

Roger Obi

Ressort: Werkbetriebe, Präsident 
BWK

Markus Hächler 

Vizegemeindepräsident, 
Ressort: Soziales und Gesundheit, 
Landwirtschaft, 1. August

Christian Lanz

Ressort: Öffentliche Sicherheit, 
Feuerwehr

Jürg Egger

Ressort: Bildung und Jugend

André Schär

Ressort: Bau
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GEMEINDEVERSAMMLUNG

Folgende Traktanden werden der Versammlung vom 24. Juni 2019 unterbreitet:

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 19. November 2018 / Genehmigung

2. Jahresrechnung 2018 / Genehmigung

3. Neufassung Strassenreglement / Genehmigung

4. Verkehrskonzept / Information

5. Verschiedenes

Die Unterlagen zu den Traktanden liegen 30 Tage vor der Gemeindeversammlung in der Gemeindeverwaltung 
öffentlich auf. Die Botschaft zur Gemeindeversammlung steht Anfang Juni auf der Internetseite www.oberbipp.
ch zur Verfügung. 

Gegen Versammlungsbeschlüsse und gegen Erlasse der Gemeinde kann gemäss Art. 65 ff. des Gesetzes über die 
Verwaltungsrechtspflege (VRPG) innert 30 Tagen schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalteramt des 
Verwaltungsbezirks Oberaargau Gemeindebeschwerde geführt werden. Eine Verletzung von Zuständigkeits- 
und Verfahrensvorschriften ist an der Versammlung sofort zu rügen. (Rügepflicht gemäss Artikel 49a Gemein-
degesetz GG).

Die Gemeindeversammlung ist öffentlich. Zum Besuch sind alle Einwohnerinnen und Einwohner freundlich 
eingeladen. Stimmberechtigt in Gemeindeangelegenheiten sind Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die das        
18. Altersjahr zurückgelegt haben und seit drei Monaten in Oberbipp Wohnsitz haben. 

Nachfolgend finden Sie Informationen zu den einzelnen Traktanden.

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 19. November 2018 / Genehmigung

Das Protokoll wird zur Genehmigung beantragt.

2. Jahresrechnung 2018 / Genehmigung

Die Jahresrechnung 2018 schliesst mit folgendem Ergebnis ab:

Aufwand   CHF 7‘627‘103.29

Ertrag    CHF 7‘668‘204.56

Bilanzüberschuss (Ertrag) CHF      41‘101.27
                 =============

Aufwandüberschuss Budget 2018  CHF 432‘600.00

Bilanzüberschuss Erfolgsrechnung 2018 CHF   41‘101.27

Besserstellung gegenüber dem Budget 2018 CHF 473‘701.27  
                                                                             ============
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GEMEINDEVERSAMMLUNG

Sachgruppengliederung

Aufwand 7‘351‘339.65 Ertrag 7‘668‘204.56

Personalaufwand 1‘134‘181.40 Fiskalertrag 4‘497‘766.80

Sach- und übriger Personalauf-
wand

1‘360‘560.11 Regalien und Konzessionen 84‘339.00

Abschreibungen Verwaltungs-
vermögen

178‘796.90 Entgelte 2‘176‘478.06

Finanzaufwand 43‘342.03 Finanzertrag 59‘185.00

Einlagen in Fonds und Spezial-
finanzierungen

509'548.15 Entnahmen aus Fonds und 
Spezialfinanzierungen

12‘293.45

Transferaufwand 4‘035‘039.24 Transferertrag 702‘731.70

Ausserordentlicher Aufwand 41‘101.27 Ausserordentlicher Ertrag 86‘640.00

Interne Verrechnungen 48‘770.55 Interne Verrechnungen 48‘770.55

Dank Budgetdisziplin und Sparsamkeit sowie den ausserordentlichen Steuererträgen schliesst die Jahresrech-
nung 2018 mit einem positiven Ergebnis ab. 

Positiv beeinflusst wurde das Rechnungsergebnis u. a. durch (Zahlen gerundet):

-  Tiefere Personal- und Sozialversicherungskosten. 
-  Gebühren für Amtshandlungen und Baubewilligungen fielen um CHF 33’000.- höher aus 
  als budgetiert.
-  Die Rechnungsstellung der Regionalen Sozialdiensten fiel um CHF 39‘700.- tiefer aus. 
-  An das Oberstufenzentrum Wiedlisbach fiel der Gemeindebetrag um CHF 37‘100.- tiefer aus als budge-

tiert. Zudem resultierte bei der Jahresrechnung des Oberstufenzentrums ein Ertragsüberschuss. Durch die 
neue Rechnungslegung HRM2 wird der Bilanzüberschuss den Verbandsgemeinden zurückerstattet. Somit 
erhielten wir eine Rückerstattung von CHF 56‘800.-. 

-  Erhöhte Steuereinnahmen bei den Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen von insge-
samt CHF 140‘800.-. 

-  Mehreinnahmen aus Steuerteilungen CHF 125‘600.-. 
-  Höhere Einnahmen der Sonderveranlagungen in der Höhe von CHF 76‘200.- (Grundstück- und Lotteriege-

winnsteuern, abgeschriebene Steuern). 
-  Infolge Bautätigkeit Mehrertrag von CHF 15‘700.- der Liegenschaftssteuern.
-  Aus dem Finanzausgleich (Disparitätenabbau) erhält die Gemeinde Oberbipp CHF 136‘088.-, budgetiert 

waren CHF 83‘800.-. 
-  Bilanziert waren CHF 86‘640.- Mehrwertabgaben nach unseren „alten“ Richtlinien aus dem Jahre 2012. 

Diese wurden mittels Reglement ab 01.01.2018 ersetzt. Buchhalterisch erfolgte eine Korrektur. (Die 
Entnahme der „altrechtlichen“ Mehrwertabgabe in eine Einlage nach neurechtlichem Reglement). Die 
Buchung wirkt sich auf den Erfolgsausweis aus und wird als ausserordentlicher Ertrag von CHF 86‘640.- 
ausgewiesen. 

Negativ beeinflusst wurde das Rechnungsergebnis durch (Zahlen gerundet):

-  Zur Unterstützung der Bauverwaltung musste eine Sachbearbeiterin befristet angestellt werden.  
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GEMEINDEVERSAMMLUNG

-  Für Dienstleistungen und Honorare wurde CHF 26‘300.- mehr ausgegeben als budgetiert. Die Ausgaben 
sind hauptsächlich auf Fachberichte in Baubewilligungsverfahren, auf Gebühren der Einwohner- und 
Fremdenkontrolle sowie auf Dienstleistungen von externen Firmen (z.B. Vermessungen / Digitalisierung 
von Werkplänen) zurückzuführen. Die Einnahmen und Rückerstattungen für diese Dienstleistungen 
werden in den Ertragskonten verbucht.

-  Vermehrte Grosseinsätze der Feuerwehr. Demzufolge erhöhten sich die Soldauszahlungen um CHF 
15‘260.-.

-  Mehrkosten der Lehrergehälter von CHF 83‘200.- gegenüber der Vorberechnung.  Wegen der Sen-
kung des technischen Zinssatzes bei der Bernischen Lehrerversicherungskasse (BLVK) rückwirkend ab 
01.08.2017. Die Folge davon sind höhere Sparbeiträge.

-  Ungenaue Angaben von Schülerübertritten ins Gymnasium führten zu Mehrauslagen von CHF 32‘200.-.   
-  Nach der Budgetierung wurde erneut ein Antrag um drei zusätzliche subventionierte Kitaplätze an den 

Kanton gestellt und bewilligt. Dies führte zu erhöhten Ausgaben von CHF 61‘300.-.
-  Ein erhöhter Aufwand von CHF 17‘500.- entstand beim Unterhalt von Mobilien, Geräten, Maschinen und 

Fahrzeugen. Hauptsächlich verursacht durch elektronische Probleme und Servicearbeiten beim Kommu-
nalfahrzeug Fastrac.

-  Wertberichtigungen auf Forderungen und Steuern belasteten die Erfolgsrechnung um CHF 57‘200.- 
mehr als budgetiert. 

-  Hinnehmen mussten wir höhere Forderungsverluste der allgemeinen Gemeindesteuern in der Höhe von 
CHF 35‘300.-.

-  Gegenüber dem Budget traf eine Mindereinnahme der Gewinnsteuern juristischer Personen von CHF 
91‘900.- ein. Insgesamt konnten Mehreinnahmen gegenüber der Jahresrechnung 2018 verbucht werden.

-  Der Abbruch der Liegenschaft an der Obisgasse 8 führte aufgrund der Asbestsanierung zu Mehrauf-
wand von CHF 33‘900.-. 

-  Das bestehende „altrechtliche“ Verwaltungsvermögen per 31.12.2015 wird bis 2025 mit einem jährli-
chen Betrag von rund CHF 143‘000.00 abgeschrieben. 

Die Wasserversorgung schliesst, trotz höherem Beitrag an die WABI AG, mit einem positiven Rechnungsergeb-
nis von CHF 159‘423.25 ab. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben, welches neu einen 
Stand von CHF 426‘016.41 ausweist. Für das positive Ergebnis sorgten die einmaligen Anschlussgebühren bei 
Neu- und Umbauten (Mehrfamilienhäuser). 

Die Abwasserversorgung schliesst, trotz höherem Beitrag an den Gemeindeverband ARA, mit einem Ertrags-
überschuss von CHF 100‘993.55 ab. Das Eigenkapital der Spezialfinanzierung weist per Ende Jahr 2018 einen 
Bestand von CHF 338‘302.50 aus. Ebenfalls in diesem Bereich sorgten die einmaligen Anschlussgebühren bei 
Neu- und Umbauten (Mehrfamilienhäuser) für das erfreuliche Ergebnis.

Die Abfallentsorgung schliesst, trotz höheren Auslagen bei den Entsorgungskosten, mit einem Ertragsüber-
schuss von CHF 56‘448.11 ab. Das Eigenkapital konnte die Verluste in den Vorjahren (ab 2014) nicht mehr de-
cken. Dies erforderte eine Gebührenerhöhung ab dem Jahr 2017. Per Anfang Jahr 2018 betrug der Vorschuss 
noch CHF -13‘582.64. Dieser konnte nun mit dem Ertragsüberschuss definitiv getilgt werden. Per Bilanzstich-
tag wird nun ein Eigenkapital von CHF 42‘865.47 ausgewiesen. 

Die Feuerwehr ist eine einseitige Spezialfinanzierung. Da diese im Rechnungsjahr 2018 wiederum mit einem 
Ertrag abschliesst, wird dieser als Eigenkapital (CHF 1‘471.80) verbucht. Damit werden kommende Verluste 
abgefedert.  
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GEMEINDEVERSAMMLUNG

Zusätzliche Abschreibungen betreffen nur den Allgemeinen Haushalt (ohne Spezialfinanzierungen Wasser/Ab-
wasser und Abfall). Sie unterliegen einer festen Regel und dürfen nicht nach freiem Ermessen vorgenommen 
werden. Vorausgesetzt wird, dass die Erfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss ausweist und die ordentlichen 
Abschreibungen kleiner als die Nettoinvestitionen sind. Die zusätzlichen Abschreibungen entsprechen der Dif-
ferenz aus Nettoinvestitionen und ordentlichen Abschreibungen, soweit diese nicht grösser sind als der Ertrags-
überschuss. 

Der Bilanzüberschuss von CHF 41‘101.27 wird nicht dem Eigenkapital gutgeschrieben sondern in die finanz-
politische Reserve eingelegt. Kommende Aufwandsüberschüsse werden mit dieser Reserve verringert resp. die 
Reserve wird so aufgelöst. 

Unser Eigenkapital bleibt bestehen und beträgt per 31.12.2018 CHF 2‘710‘383.20.

Die Nachkredittabelle sieht Nachkredite in der Höhe von gesamthaft CHF 989‘024.30 vor. Davon sind  
CHF 568‘328.65 gebunden, CHF 420‘695.65 liegen in der Kompetenz des Gemeinderates.

Gebundene Ausgaben sind gemäss übergeordnetem Recht z.B. Lehrergehaltskosten, Steuern, Beiträge an Ge-
meindeverbände und Lastenausgleiche. 

3. Neufassung Strassenreglement / Genehmigung

Die Gemeindeversammlung beauftragte am 19.11.2018 den Gemeinderat, eine Vorlage zum Entscheid über die 
künftige Erhebung von Grundeigentümerbeiträgen an Strassenbaukosten auszuarbeiten. 

Die Regelung zur Erhebung von Grundeigentümer- bzw. Anstösserbeiträgen ist im Strassenreglement der Ein-
wohnergemeinde Oberbipp vorgesehen. 

Bei der Prüfung des Reglements aus den 1970er Jahren stellten die Bau- und Werkkommission, wie auch der 
Gemeinderat weiteren Anpassungsbedarf fest. Deshalb entschieden sie sich, der Gemeindeversammlung eine 
Neufassung des Strassenreglements zu unterbreiten. 

Wichtigste Änderungen:

Art. 3: Aufsichtsorgan ist neu der Gemeinderat. Im bisherigen Reglement waren zusätzlich die heutige Bau- und 
Werkkommission und das Werkhofpersonal Aufsichtsorgane, was eine unklare Kompetenzzuteilung bedeutete.

Art. 4: Anstelle des Gemeinderates bestimmt künftig die Bau- und Werkkommission die Strassennamen.

Art. 5: Grundeigentümer haben künftig keinen Anspruch mehr auf Entschädigungen durch Vorarbeiten (Ver-
messungen, Bodenuntersuchungen, etc.) bei Strassenausbauten und Neuanlagen. Das entspricht bereits der 
langjährigen Praxis.

Art. 6: Die Gemeinde verzichtet auf die Erhebung von Grundeigentümerbeiträgen an Strassenbaukosten. Die 
Gemeindestrassen werden somit vollständig über den Steuerhaushalt finanziert. Bei den letzten Gemeinde-
versammlungen hat der Souverän die Erhebung von Grundeigentümerbeiträgen jeweils abgelehnt. Durch den 
Verzicht auf die Erhebung von Grundeigentümerbeiträgen wird die Solidarität beim Strassenbau in den Vorder-
grund gestellt. Dies entspricht der gängigen Praxis in den letzten Jahren. Durch den Verzicht auf die Erhebung 
von Grundeigentümerbeiträgen entfällt ein aufwändiges Verfahren zur Bestimmung und Durchsetzung der 
Beiträge. 
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GEMEINDEVERSAMMLUNG

Art. 15: Bankette sind im bebauten Gebiet neu nur noch mit Hartbelag zu erstellen. Damit sollen die Unter-
haltsaufwände gesenkt und der Fahrbahnbereich mit den Randsteinen besser geschützt werden. An der Kos-
tenregelung ändert sich nichts. Die Grundeigentümer kommen für die Kofferung, die Einwohnergemeinde 
für den Belag auf. 

Das Strassenreglement wurde vorgängig dem Strasseninspektorat Oberaargau zur Einsichtnahme zugestellt. 
Das Amt hat die Inhalte zur Kenntnis genommen und rät auch weiterhin, ein Strassenreglement auf Gemein-
deebene aufrecht zu halten. Vorbehältlich der Zustimmung der Gemeindeversammlung tritt das neue Stras-
senreglement per 01.08.2019 in Kraft.

Der Gemeinderat beantragt der Versammlung, das neue Strassenreglement zu genehmigen.

4. Verkehrskonzept / Information

Die Bau- und Werkkommission hat mit Unterstützung der Ingenieure von BSB+Partner (Oensingen) das ab-
gelehnte Verkehrskonzept überarbeitet und redimensioniert. Es ist jetzt vorgesehen, in einem mehrstufigen 
Verfahren 
- auf allen Kreuzungen Rechtsvortritt umzusetzen, 
- im Rahmen einer Informationskampagne die Bevölkerung auf eine angemessene Fahrweise zu sensibilisie-

ren und 
- bei Bedarf in weiten Teilen der Kernzone, in deren Umfeld und auf wichtigen Schulwegen Tempo 30 einzu-

führen.
An der Gemeindeversammlung wird über das Projekt informiert. Anschliessend können an Informationsstän-
den nach der Versammlung Pläne eingesehen und Fragen gestellt werden. Am 24.06.2019 beginnt die bis 
Ende Juli 2019 dauernde Mitwirkung für das Verkehrskonzept. Die Beschlussfassung erfolgt an der Gemeinde-
versammlung vom 25.11.2019.

Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme an der Gemeindeversammlung vom 24. Juni 2019, 20.00 Uhr, in der 
Mehrzweckhalle Oberbipp ein.

Die Akten zu den Traktanden 1-3 liegen auf der Gemeindeverwaltung auf. Die Jahresrechnung 2018 und das 
neue Strassengesetzreglement können auch unter www.oberbipp.ch (Aktuell -> News) eingesehen werden.
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AUS DEM GEMEINDERAT

Rücktritt Altersbeauftragter

Paul Minder ist aus gesundheitlichen Gründen als Altersbeauftragter 
der Gemeinde Oberbipp zurückgetreten. Der Gemeinderat bedankt 
sich bei Paul Minder für das grosse Engagement zu Gunsten der Seni-
orinnen und Senioren und wünscht ihm alles Gute.

Bis zur Neubesetzung des Amtes können Fragen und Anliegen an die 
Gemeindeverwaltung erichtet werden.

Auflösung nichtständige Kommission Abfall

Die Gemeindeversammlung hat am 19.11.2018 einer verursacher-
gerechten Grüngutsammlung per 01.01.2019 zugestimmt. Die NSK 
Abfall hat ihren Auftrag somit erfüllt. Aus diesem Grund hat der Ge-
meinderat die nichtständige Kommission aufgelöst. Der Gemeinderat 
bedankt sich bei allen Mitgliedern für die Mitwirkung.

Die revidierten Erlasse zum Thema Abfall sind im Onlineschalter auf 
www.oberbipp.ch abrufbar.

Trägerwechsel Kinder- und Jugendfachstelle Bipperamt und Wangen 
(Ki-jufa)

Mit der Zustimmung der Verbandsgemeinden zum Trägerwechsel 
hat per 01.01.2019 der Verein Jugendwerk aus Münchenbuchsee die 
strategische Führung der Ki-jufa übernommen. Die Regionalen So-
zialdienste Niederbipp scheiden als Träger aus. Die Fachkommission 
Jugend wurde aufgelöst.

Der Gemeinderat hat mit dem Verein Jugendwerk einen Leistungs-
vertrag abgeschlossen. Der Verein Jugendwerk bietet viel fachspezifi-
sches Wissen an und kann durch seine schlanken Strukturen rasch auf 
jugendspezifische Anliegen eingehen. Die Kosten ändern sich durch 
den Trägerwechsel nicht.

Ersatzwahl Mitglied Bau- und Werkkommission

Paul Künzler (SP) hat als Mitglied der Bau- und Werkkommission 
demissioniert. Die SP Jura-Südfuss Oberbipp hat daraufhin Stefan 
Grütter als neues Mitglied nominiert. Der Gemeinderat wählte am 
25.03.2019 Stefan Grütter in die Bau- und Werkkommission. 

Organisationsverordnung

Bei der Revision des Organisationsreglements wurde im November 
2016 beschlossen, dass der Gemeinderat die Organisation seiner Sit-
zungen, die Ressortzuteilung sowie die Organisation und Zusammen-
arbeit mit der Verwaltung im Rahmen einer Verordnung regelt. Die 
Verordnung ist am 01.05.2019 in Kraft getreten und kann auf  
www.oberbipp.ch (im Bereich Onlineschalter) abgerufen werden.
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AUS DEM GEMEINDERAT

Erhöhung Eintrittsalter Seniorenreise

Bisher wurden alle Senioren ab 70 Jahren für die alljährlich stattfin-
dende Seniorenreise eingeladen. Das Eintrittsalter wird nun schritt-
weise auf 75 Jahre erhöht. D.h. alle bisher eingeladenen Senioren 
dürfen weiterhin an der Reise teilnehmen. Wer in diesem Jahr 70 
Jahre alt wird, erhält jedoch erst im Alter von 75 Jahren eine Einla-
dung für die Seniorenreise.

Wieso wird das Eintrittsalter erhöht? Einerseits steigt die Teilnehmer-
zahl aufgrund der demografischen Entwicklung und des Bevölke-
rungswachstums laufend an. Für die Organisatoren wird es dadurch 
schwieriger, eine passende Reise und ein Restaurant mit genügen-
der Kapazität zu finden. Gleichzeitig können die heute 70-jährigen 
aufgrund des besseren Gesundheitszustandes oft noch selbst rei-
sen. Der Gemeinderat möchte den Senioren mit dem bestehenden 
Budget weiterhin eine attraktive Reise ermöglichen. Die Reduktion 
auf einen halbtägigen Ausflug oder die Aufteilung auf gerade und 
ungerade Jahre, wie es in anderen Gemeinden ab und zu praktiziert 
wird, sind aus Sicht des Gemeinderates keine geeigneten Möglich-
keiten. Aus sozialen Gründen verzichtet der Gemeinderat auch auf 
die Einführung einer Kostenbeteiligung. Wir bitten die Senioren um 
Verständnis für die getroffene Massnahme.

Voteinfo

«VoteInfo» ist die neue App von Bund und Kantonen. Sie liefert an 
Abstimmungssonntagen ab 12 Uhr laufend aktualisierte Ergebnisse 
zu nationalen und kantonalen Abstimmungen. Die App enthält auch 
die Erläuterungen und Videos zu den nationalen und kantonalen 
Vorlagen. «VoteInfo» kann im App Store und auf Google Play kos-
tenlos heruntergeladen werden.

Oberbipper Preis

Zum sechsten Mal ehrt der Gemeinderat mit dem „Oberbipper Preis“
soziales Engagement einer Einzelperson. Der „Oberbipper Preis“ 
besteht in einer Urkunde und einem Geschenkgutschein. Die Preis-
übergabe erfolgt jeweils an der 1.-August-Feier.

Die Bevölkerung ist wiederum aufgerufen, dem Gemeinderat bis   
30. Juni 2019 Vorschläge für die Preisvergabe einzureichen. Der Ge-
meinderat wählt daraus die Preisträgerin oder den Preisträger.

Die Kriterien:
 - Einzelperson aus Oberbipp, die in der Freizeit ehrenamtlich

          gemeinnützige Arbeit leistet.
 - Die nominierte Person engagiert sich seit längerer Zeit für das

          Gemeinwesen.
 - Ihr Beitrag ist nötig und nützlich und wird von vielen ge-

schätzt.

Es genügt, Namen, Vornamen und Art der Tätigkeit anzugeben.

Eingabe per Brief oder E-Mail an:
Gemeindeverwaltung, 
Kirchgasse 5, 4538 Oberbipp,
gemeinde@oberbipp.ch, Vermerk: 
Oberbipper Preis
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AUS DEM GEMEINDERAT

Projekt Sanierung MZH und Neubau Mehrzweckhalle

Nach der unerwarteten Kostenentwicklung im Projekt Dreiklang 
haben die Gemeindevertreter mit dem Architekturbüro und der 
Projektbegleitung einen Ausweg gesucht. Der Bau einer neuen MZH 
und die Weiternutzung der alten MZH als reine Sporthalle standen 
im Fokus. Nach den ersten Entwürfen lagen die Kosten wiederum 
über dem Kostendach von CHF 7.25 Mio. 

Aus diesem Grund überarbeitet die NSK MZH zurzeit das Raumange-
bot und reduziert die Ausstattung für den Neubau einer MZH. Ziel 
ist eine einfache und zweckmässige Einrichtung. Durch den inzwi-
schen entstandenen Raumbedarf für einen zusätzlichen Kindergar-
ten und die Reduktion des Kostendachs für die Gesamtinvestition in 
die Schul- und Sportanlage bestehen neue Herausforderungen, die 
in das Projekt einfliessen müssen. In diesem Zusammenhang wird 
auch die modulare Nutzung der alten MZH u.a. als Schul- und Kin-
dergartenraum geprüft.

Über den aktuellen Stand wird an der Gemeindeversammlung vom 
24.06.2019 orientiert.

Newsletter

Seit Jahresbeginn steht für die Einwohnerinnen und Einwohner, 
sowie für alle Interessierten der Newsletter der Gemeinde Oberbipp 
zur Verfügung. Im Gemeinde Newsletter erhalten Sie Informationen 
aus dem Gemeinderat, Terminerinnerungen (Papiersammlung, Wahl- 
und Abstimmungssonntage, etc.) und weitere interessante Informa-
tionen aus der Gemeinde.

Bei Unvorhergesehenem wie zum Beispiel Wasserleitungsbrüchen 
kann die Bevölkerung rasch informiert werden. Es lohnt sich also sich 
für den Newsletter einzutragen. 

Falls sie noch nicht registriert sind, können Sie sich ganz einfach auf 
unserer Homepage unter Aktuell / Newsletter anmelden. 

Wir freuen uns auf möglichst viele Nutzer/-innen.

AUS DER VERWALTUNG
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AUS DER VERWALTUNG

Trinkwasser

Die Bau- und Werkkommission Oberbipp ist zusammen mit der 
Wasserverbund Bipperamt AG (WABI) stets bestrebt, die Trinkwas-
serqualität in der Gemeinde sicherzustellen. Auf der Website www.
oberbipp.ch kann unter Verwaltung\\Abteilungen\\Technische Be-
triebe ein Link zur Website des Schweizerischen Vereins des Gas- und 
Wasserfaches (SVGW) gefunden werden. Auf deren Website sind 
die Wasserwerte von Oberbipp ersichtlich. Die jährlich mehrmals 
entnommenen Wasserproben werden chemisch und mikrobiologisch 
überprüft und garantieren für die Qualität.

Das Trinkwasser in Oberbipp ist einwandfrei. 

Unangenehme Geruchsentwicklungen sind vielfach auf Probleme in 
der Hausverteilung nach der Wasseruhr zurückzuführen. 

Wir empfehlen Ihnen daher, die hausinternen Installationen durch 
eine Fachperson überprüfen zu lassen. Möglicherweise genügt be-
reits ein Sieb- oder Filterwechsel bei den Wasserhähnen. Zudem sind 
Wasserfilter vor direktem Sonnenlicht zu schützen! Die Wartungshin-
weise für Filter- und Entkalkungsanlagen sind zu befolgen. 

Aktuelle Wasserqualität - Reservoir Wolfisbergstrasse

Gesamthärte 33 °fH

Nitrat 10,9 mg/l

Temperatur 9,2 °C

Chlorid 2,88 mg/l

Sulfat 43,6 mg/l

PH 7,31

Baubewilligungspflicht

Oft werden geringfügige und kleine Bauten als baubewilligungsfrei 
betrachtet. Eine Auflistung über bewilligungspflichtige und -freie 
Bauten findet sich im Bewilligungsdekret des Kantons Bern BewD 
(Art. 6ff). 

Zudem empfiehlt die Bauverwaltung bei Unklarheiten, die Projekt-
absichten mittels einer Voranfrage auf deren Bewilligungsfähigkeit 
hin abklären zu lassen. Wir stehen gerne zu Ihrer Verfügung.

Wichtiger Hinweis

Photovoltaik- und Solaranlagen sind immer meldepflichtig. Die 
Bauverwaltung überprüft, ob es sich um eine bewilligungsfreie oder 
-pflichtige Anlage handelt. 

SBB Tageskarten

Es stehen weiterhin zwei Karten 
pro Tag zur Verfügung.

 - CHF 40.00 für Einwohner

 - CHF 45.00 für Auswärtige

Die Tageskarten müssen bei der 
Gemeindeverwaltung abgeholt 
und bar bezahlt werden. Ab 
sofort ist auch Kartenzahlung 
möglich.

Für reservierte, jedoch nicht in 
Anspruch genommene Tageskar-
ten, ist der volle Verkaufspreis zu 
bezahlen.

Last Minute Angebot 

Noch verfügbare Tageskarten 
können ab dem Vortag der Reise 
für CHF 20.00 erworben werden. 
Das Angebot gilt auch sonntags. 
In diesem Fall muss die Tageskarte 
am Freitag reserviert und ab-
geholt werden. Der Preis ist für 
Einheimische und Auswärtige 
identisch.
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Baubewilligungen 

(durch Regierungsstatthalter oder Gemeinderat)

Seit Oktober 2018 wurden folgende Baubewilligungen erteilt (inkl. 
Nachträge):

Eigentümer / Standort Baubeschrieb

Lares Domus GmbH, Rudolf Kloss-
ner, Untergasse 22d

Erstellen eines Einfamilien-
hauses mit zwei Autoeinstell-
boxen und zwei Aussensitz-
plätzen

HUG Liegenschaften, Thomas Ae-
berhard, Obisgasse 6 + 8

Seniorenzentrum Chäsi Ober-
bipp

Claudio Brandellero,  
Ueberführungsstrasse 1

Erstellen eines Sichtschutzes 
(Bretterwand und Flachstab-
mattenzaun)

Hanna Anderegg, Steingasse 30 Kamin für Holz-Nostal-
gie-Herd zur sporadischen 
Nutzung

Yvonne und Fredi Bongni, 
Bachweg 11

Neubau eines Einfamilienhau-
ses und Garage

Heinz und Ramona Mägli-Keppler, 
Obisgasse 9

Einbau eines Dachflächen-
fensters

Melanie Baumann, Weihergasse 15 Ersetzen des Gartenzaunes 
durch eine Sichtschutzwand

Matthias Lutz, Rosenweg 3 Ersatz der bestehenden Ölhei-
zung durch eine Pellet-Hei-
zung

Paul Künzler und Verena Rentsch, 
Steingasse 18

Rückbau Kamin, Ersatz 
Öl-Heizung durch Wärme-
pumpe, Ersatz Fenster und 
Eingangstüre untere Woh-
nung

Hans-Rudolf Krähenbühl, 
Schlossstrasse 2

Betonieren des bestehenden 
Waschplatzes, Ableitung 
Schmutzwasser in bestehende 
Jauchegrube

Jürgen und Valérie Milde, 
Breitholzweg 33

Hangsicherung der südlichen 
Grundstückgrenze mit Gra-
nit-Quadersteinen, Errich-
tung eines Schwimmbades 
(Kunststoffeinbaubecken mit 
Technik)

Lucia Rohrer, Schmiedengasse 8 Ausbau Dachgeschoss und 
Einbau von Dachflächenfens-
tern

Korff AG, Yannik Erb, 
Niedermattstrasse 35b

Aufstellen einer Einzelgarage

AUS DER VERWALTUNG

Gemeindeverwaltung

Kirchgasse 5, 4538 Oberbipp
Tel. 032 636 27 73
Fax 032 636 27 74
gemeinde@oberbipp.ch 

Finanzverwaltung

Kirchgasse 5, 4538 Oberbipp
Tel. 032 636 42 37
Fax 032 636 27 74
finanzen@oberbipp.ch

Bauverwaltung

Kirchgasse 5, 4538 Oberbipp
Tel. 032 636 27 23
Fax 032 636 27 74
bauverwaltung@oberbipp.ch

Website

Unter www.oberbipp.ch finden 
Sie viel Wissenswertes und unter 
„Aktuelles“ die neusten Informa-
tionen. 
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De Sousa Leite, Manuel Fernando, 
Ueberführungsstrasse 7

Erstellen eines Vordaches

Wartmann Technologie AG,
Industriestrasse 18

Erstellen Gasversorgung und 
Fassadenbeschriftung

Ev.-ref. Kirchgemeinde,  
Herrengasse 1

Sanierung und Umbau der 
bestgehenden Pfarrscheune, 
Rückbau Ölheizung, Einbau 
einer neuen Wärmepumpe

Roger und Annegret Obi-Ryser, 
Steingasse 12a

Ersatz Wärmepumpe-Heizan-
lage

Robert Trost, Bollgasse 9 Abbruch und Neugestaltung 
Carport und Geräteschuppen, 
Anpassung Carportzufahrt

Sandra Bitzi und Roger Nicolini, 
Alpenweg 9

Ersatz der Ölheizung durch 
eine Split-Wärmepumpe (Aus-
sengerät)

Hans Schaad-Froidevaux, 
Obisgasse 15a

Abbruch/Rückbau des teilwei-
se eingestürzten Stöcklis

Mario Barnetta und Cornelia Boh-
ner, Breitholzweg 45

Terrainanpassung mit Stütz-
mauer auf der Nordostseite 
gegenüber Parzelle Nr. 827, 
Stützmauer auf der Nord-
westseite gegenüber Parzelle 
Nr. 561 und Erstellen eines 
Geräteschuppens

Florian und Silvia Schaad,  
Pfaffentalweg 1

Umbau und Sanierung des 
bestehenden Wohnhauses 
mit Anbau einer Pergola

René und Christine Obi-Sollberger, 
Falkenweg 3

Neubau Einfamilienhaus

Aare Seeland mobil AG,  
Poststrasse 1

Einbau Relais-Raum in beste-
henden Schopf

Stand: 09.04.2019

AUS DER VERWALTUNG

Kontakt Bauverwaltung

Therese Wuffli
bauverwaltung@oberbipp.ch
032 636 27 23

Öffnungszeiten der
Gemeindeverwaltung

Montag
08.00-12.00 Uhr, 13.30-16.30 Uhr

Dienstag
08.00-12.00 Uhr, 13.30-18.00 Uhr

Mittwoch
08.00-12.00 Uhr, Nachmittag 
geschlossen

Donnerstag
08.00-12.00 Uhr, 13.30-16.30 Uhr

Freitag
08.00-12.00 Uhr, 13.30-16.30 Uhr

Die Bauverwaltung ist am Don-
nerstag- und Freitagnachmittag 
geschlossen. 

Termine ausserhalb der Öffnungs-
zeiten können vereinbart werden.    
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Zurückschneiden von Bäumen, Hecken und Sträuchern

Die Strassenanstösser werden aufgefordert, bezüglich Bepflanzungen und Einfriedungen an öffentlichen Stras-
sen folgende Bestimmungen zu beachten:

Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, die zu nahe an Strassen stehen oder in den Strassenraum hineinragen, 
gefährden die Verkehrsteilnehmer, aber auch Kinder und Erwachsene, die aus verdeckten Standorten unver-
mittelt auf die Strasse treten. Zur Verhinderung derartiger Verkehrsgefährdungen schreiben das Strassengesetz 
vom 4. Juni 2008 (SG, BSG 732.11), Art. 80 Abs. 3 und Art. 83 und die Strassenverordnung vom 29. Oktober 2008 
(SV, BSG 732.111.1), Art. 56 und 57, unter anderem vor:

 - Hecken, Sträucher, landwirtschaftliche Kulturen und nicht hochstämmige Bäume müssen seitlich mindes-
tens 50 cm Abstand vom Fahrbahnrand haben. Überhängende Äste dürfen nicht in den über der Strasse 
freizuhaltenden Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen; über Geh- und Radwegen müssen mindestens 
eine Höhe von 2.50 m und ein seitlicher Abstand von 50 cm freigehalten werden.

 - Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf nicht beeinträchtigt werden.

 - An unübersichtlichen Strassenstellen dürfen Einfriedungen und Zäune die Fahrbahn um max. 60 cm 
überragen. Für die nicht hochstämmigen Bäume, Hecken, Sträucher, landwirtschaftlichen Kulturen und 
dergleichen gelten die Vorschriften über Einfriedungen. Danach müssen solche Pflanzen bis zu einer 
Höhe von 1.20 Metern einen Strassenabstand von 0.5 Metern ab Fahrbahnrand einhalten. Sind sie höher, 
so müssen sie um ihre Mehrhöhe zurückversetzt werden. Der Geltungsbereich erstreckt sich auch auf 
bestehende solche Pflanzen.

Die Grundeigentümer haben dafür besorgt zu sein, dass alle Bäume und grössere Äste, welche dem Wind und 
den Witterungseinflüssen nicht genügend Widerstand leisten und auf die Verkehrsfläche stürzen können, 
rechtzeitig beseitigt werden. Sie haben die Verkehrsfläche von heruntergefallenem Reisig und Laub zu reini-
gen.

AUS DER VERWALTUNG
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Für weitere Auskünfte, Formulare 
und Merkblätter wenden Sie sich 
bitte an die 

AHV-Zweigstelle 
Angela Rolli
Tel. 032 636 27 73
 
oder an die  

Ausgleichskasse des Kantons Bern
Tel. 031 379 79 79

Informationen und Formulare  
finden Sie auch im Internet unter 

www.akbern.ch oder  
www.ahv-iv.info.ch

Informationen für Ergänzungsleitung (EL) Bezügerinnen und Bezü-
ger betreffend Rückerstattung der Krankheitskosten – Einreichung / 
Frist

Krankheitskosten können nur innerhalb von 15 Monaten seit Rech-
nungstellung geltend gemacht werden. Für die Prüfung des Anspru-
ches sind Kopien von Belegen (keine Originale) der AHV-Zweigstelle 
der Gemeinde Oberbipp einzureichen. Direkt bei der Ausgleichskasse 
des Kantons Bern eingereichte Unterlagen werden der zuständigen 
AHV-Zweigstelle weitergeleitet und führen zu zeitlichen Verzöge-
rungen. 

Ergänzungsleistungen 
Meldepflicht bei Veränderung der Verhältnisse 

Jede Änderung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
muss der AHV-Zweigstelle sofort mitgeteilt werden. Dies kann ein 
Bezüger oder eine Bezügerin von EL, der gesetzliche Vertreter oder 
eine Drittperson tun. Zu solchen Änderungen gehören: 

 - Adressänderungen 

 - Mietzinsänderungen und/oder Veränderung der Anzahl Perso-
nen in der Wohnung 

 - Ein- und Austritte Spital und Heim 

 - Trennung, Scheidung oder Wiederverheiratung 

 - Tod eines Ehegatten oder mitbeteiligten Kindes 

 - Beginn einer Erwerbstätigkeit (gilt auch für Ehepartner und 
Kinder) 

 - Zusprechung, Erhöhung bzw. Wegfall oder Reduktion von 
weiteren Renten, Hilflosenentschädigung, etc. 

 - Auszahlung von Taggeldern der IV, Kranken-, Unfall-, Arbeits-
losenversicherung 

 - Beginn von regelmässigen Leistungen einer Krankenkasse 

 - Kauf oder Verkauf bzw. Abtretung von Liegenschaften und 
Grundstücken 

 - Auslandaufenthalt von mehr als 3 Monaten 

 - Änderungen, welche Einnahmen, Ausgaben oder Vermögen 
betreffen

AHV-ZWEIGSTELLE
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Neu: Steuererklärung vollständig elektronisch ausfüllen, freigeben 
und einreichen! 

Füllen Sie Ihre Steuererklärung im TaxMe-Online mit BE-Login aus 
und nutzen Sie die neuen Dienstleistungen.

- Während dem Ausfüllen der Steuererklärung können Sie erfor-
derliche Belege direkt online hochladen und einreichen: entweder 
über die Dateiablage des Computers oder mit dem Smartphone 
fotografieren.

- Sie können die Steuererklärung vollständig elektronisch freigeben 
und einreichen. Das Ausdrucken, Unterschreiben und Einsenden 
der Freigabequittung per Post entfällt. Mit der elektronischen 
Freigabe gilt die Steuererklärung als eingereicht.

- Für die Steuerverwaltung sind Ihre erfassten Daten erst einseh-
bar, wenn Sie die Steuererklärung freigegeben haben. Die On-
line-Steuererklärung ist genauso sicher wie E-Banking.

Waren Sie bisher nicht in BE-Login registriert? 

Das geht mit unserer Sofortregistrierung ganz einfach. Sie brau-
chen dazu Ihre ZPV-Nummer, Fall-Nummer und Ihren ID-Code sowie 
E-Mail-Adresse und Ihre AHV-Nummer (Sozialversicherungsnummer). 
Diese finden Sie unter anderem auf Ihrem Krankenkassenausweis.

Frist verlängern für Steuererklärung 

Ihr Einreichetermin steht auf dem Brief zur Steuererklärung. Bean-
tragen Sie jetzt vor dem ordentlichen Abgabetermin eine Fristverlän-
gerung, wenn Ihnen diese Zeit nicht ausreicht. Sie ersparen sich 60 
Franken Mahngebühr. 

Online-Fristverlängerungen mit Einreichetermin bis 15. September 
sind kostenlos, mit Einreichetermin bis längstens 15. November kos-
ten Sie 10 Franken.

Vorauszahlungen im 2019 

Einzahlungsscheine für Vorauszahlungen sind nur im entsprechen-
den Steuerjahr verwendbar, da die Referenznummer jährlich wech-
selt. Ändern Sie die Referenznummer für den Dauerauftrag oder 
in Zahlungsvorlagen für das Steuerjahr 2019 bei Ihrer Bank bzw. 
PostFinance. So ist gewährleistet, dass wir Ihre Zahlungen korrekt 
zuweisen und verbuchen können.

STEUERVERWALTUNG

Steuerverwaltung  
des Kantons Bern
Region Emmental-Oberaargau
Dunantstrasse 5
3400 Burgdorf

Tel. 031 633 60 01 
www.taxme.ch
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VOLKSSCHULE

Schulleitung

Agnes Beck / Alex Schütz
Tel. 032 636 53 02

schulleitung@schule-oberbipp.ch

Auf der Homepage                 
www.schule-oberbipp.ch finden 
Sie weitere Informationen zu ak-
tuellen Anlässen und zum Schul-
betrieb.

Öffentliche Anlässe

Die Werkausstellung hat am 04. April 2019 stattgefunden. Neben 
den ausgestellten Arbeiten fanden die musikalischen Darbietungen 
der Schülerinnen und Schüler grossen Anklang.

Das Schulschlussfest findet am Donnerstag, 04. Juli 2019 statt. 
Wir freuen uns, Sie bei diesem Anlass begrüssen zu dürfen.

Lehrkräfte

Bethli Germann, Alex Schütz und Renat Schütz werden im Sommer 
pensioniert. Sie alle haben während über 30 Jahren die Schule Ober-
bipp mitgestaltet und viel Herzblut und Engagement in die Arbeit 
mit den Kindern und die Weiterentwicklung unserer Schule gesteckt.
Dafür danken wir ihnen herzlich und wünschen den Dreien bereits 
jetzt alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.

Mirjam Mühlemann verlässt die Schule Oberbipp im Sommer. Sie hat 
sich entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen. Wir dan-
ken auch ihr für ihr Engagement an unserer Schule und wünschen 
ihr viel Freude und Erfolg im neuen Wirkungsbereich.

Agnes Beck wird im 1. Semester des neuen Schuljahres (August –  
Ende Januar) eine Weiterbildung besuchen. Gleichzeitig hat sich Frau 
Beck entschieden ihre Klassenlehrerinnenfunktion abzugeben. Lukas 
Gempeler wird neu die Klassenlehrerfunktion an der 1./ 2 Klasse 
übernehmen und sich die Stelle mit Agnes Beck teilen.

Deborah Wyss bezieht das ganze 1. Semester unbezahlten Urlaub.

Wir freuen uns sehr, dass Kim Niederer, Lukas Gempeler, Adina 
Wälchli und Indra Decurtins bei uns in Oberbipp bleiben werden.

Priska von Gunten wird nicht an die Schule Oberbipp zurückkehren. 
Wir bedauern dies, freuen uns aber mit ihr über den Erfolg ihres 
Ateliers.

Fabienne Rérat übernimmt die freiwerdende Klassenlehrerinnenstel-
le im Kindergarten 1. Jenny Probst wird als Teilpensenlehrkraft in 
beiden Kindergärten arbeiten.

Wir wünschen Frau Rérat und Frau Probst viel Freude an ihrer Arbeit 
im Kindergarten.

Schuljahr 2019/2020

Klasseneinteilung ab August 2019

Kindergarten 1  Fabienne Rérat 
Kindergarten 2  Claudine Brodbeck
1./ 2. Klasse   Deborah Wyss
1./ 2. Klasse    Lukas Gempeler
3./ 4. Klasse  Rena Lauper
3./ 4. Klasse  Kim Niederer
5./ 6.Klasse  Adina Wälchli
5./ 6. Klasse  Marianne Bieri
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Schulleitung
Alex Schütz übernimmt im 1. Semester die Stellvertretung von Agnes 
Beck, welche in dieser Zeit eine Weiterbildung besucht.

Schuleingangsphase
Seit dem Schuljahr 2013/14 ist für alle Kinder der zweijährige Kin-
dergarten obligatorisch und Teil der 11-jährigen obligatorischen 
Schulausbildung. Im Kanton Bern hat sich der Stichtag, d.h. der 
massgebende Zeitpunkt für den Kindergarten- und Schuleintritt, 
verschoben: Jedes Kind, das bis zum 31. Juli das vierte Altersjahr 
zurückgelegt hat, tritt auf den darauffolgenden 1. August in den 
Kindergarten ein. 

Die Eltern haben die Möglichkeit, ihr Kind ein Jahr später in den 
Kindergarten zu schicken. Auch bei einem späteren Eintritt besucht 
ein Kind zuerst den „kleinen“ Kindergarten. Ein Eintritt direkt in den 
„grossen“ Kindergarten ist nicht möglich.

Tagesschule
Seit dem Sommer 2018 ist die Tagesschule Oberbipp jeden Tag (MO-
FR) geöffnet. Ziel ist es, Eltern und Erziehungsberechtigte in der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen. Bei Fragen 
melden Sie sich bitte direkt bei der Tagesschulleitung Agnes Beck 
(032 636 53 02 / schulleitung@schule-oberbipp.ch). 

Kinder- und Jugendfachstelle Bipperamt und Wangen (ki-jufa)
Die Kinder- und Jugendfachstelle Bipperamt und Wangen gibt es seit 
dem 1. März 2010. Das Büro befindet sich in Wiedlisbach. 
Die ki-jufa unterstützt Kinder und Jugendliche aus den 11 Anschluss-
gemeinden in ihrer Identitätsentwicklung. Sie nimmt mit Projekten, 
Angeboten und Öffentlichkeitsarbeit die Anliegen der Kinder und 
Jugendlichen ernst. Die Regionale Kinder- und Jugendfachstelle 
Bipperamt und Wangen wird vom Jugendwerk aus Münchenbuchsee 
geführt.

Schulferien

Schuljahr 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Schulbeginn 12.08.2019 10.08.2020 16.08.2021

Herbst 21.09. - 06.10.19 19.09. - 11.10.20 25.09. - 17.10.21

Winter 21.12.19 - 05.01.20 25.12.20  - 10.1.21 24.12.21 - 09.1.22

Sport 15.02. - 23.02.20 20.02. - 28.02.21 19.02. - 27.02.22

Frühling 04.04. - 19.04.20 10.04. - 25.04.21 09.04. - 24.04.22

Sommer 04.07. - 09.08.20 03.07. - 15.08.21 09.07. - 14.08.22

VOLKSSCHULE
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FEUERWEHR

Feuerwehr-Notruf:  118

Kontakt

Jakob Marti
Kommandant 
Tel. 079 641 39 15

Thomas Schaad  
Vize-Kommandant
Tel. 079 705 91 70

www.feuerwehr-oberbipp.ch

Waldbrandgefahr

Leider bleibt die Waldbrandgefahr in der Region Jurasüdfuss im 
Hintergrund bestehen. Wir möchten Sie deshalb auf die Änderungen 
des kantonalen Waldbrandkonzeptes aufmerksam machen, welches 
seit Juni 2017 in Kraft ist:

Warnstufe: auf www.waldbrandgefahr.ch kann jederzeit die aktuelle 
Warnstufe der Kantone eingesehen werden.

Die Warnstufe wird im Kanton Bern vom jeweiligen Regierungs-
statthalter in Zusammenarbeit mit einem Vertreter des Kantonalen 
Amtes für Wald festgelegt.

Der Vollzug des jeweiligen Verbotes ist Sache der Kantonspolizei.

Wir möchten Sie aber auch ausserhalb der akuten Waldbrandgefahr 
zum befolgen folgender Ratschläge bitten:

- Nach Möglichkeit eine vorhandene, befestigte Grillstelle benüt-
zen.

- Verwenden Sie nur sichere und geprüfte Grillanzünder.

- Zünden Sie keine Feuerwerkswaren.

- Lassen Sie das Feuer nie unbeaufsichtigt.

- Das Feuer muss beim Verlassen der Grillstelle gründlich gelöscht 
sein, auch heisse Asche kann einen Brand entfachen.

- Zögern Sie nicht, im Brandfall die Feuerwehr zu alarmieren (  118)

Wir wünschen Ihnen eine schöne und sorgenlose Grillzeit!

Ihre FEUERWEHR OBERBIPP
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Um die Information der Bevölkerung in Gefährdungssituationen 
zu verbessern, möchten wir Ihnen in diesem Artikel die Smartpho-
ne-App Alertswiss näherbringen: 

Alertswiss wird vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) lan-
ciert. Seither wird die App laufend mit zusätzlichen Funktionen er-
gänzt. Zum Beispiel konnten zu Beginn des Jahres 2018 nur Meldun-
gen über Hochwasser und Erdbeben empfangen werden. Erst seit 
Herbst 2018 werden auch Meldungen über Sirenenalarme versendet. 
Die App wird weiterhin regelmässig erweitert. Aktuell wird die App 
von ca. 85‘000 Personen schweizweit benutzt. 

Benützung der App

Alertswiss beinhaltet drei Hinweiskategorien. Mit einem Regler kann 
eingestellt werden, bis zu welcher Gefährdungsstufe man Mitteilun-
gen erhalten möchte. Es existieren die folgenden Hinweiskategorien:

- Alarmierung: Eine Alarmierung erfolgt bei einer akuten Bedro-
hungslage. Sie dient als Ergänzung zum Sirenenalarm und zu 
Radiomeldungen.

- Warnung: Eine Warnung erfolgt, wenn sich eine Gefährdung 
abzeichnet (z. B. Hochwasser, Erdrutsch). 

- Information: Eine Information erfolgt bei Ereignissen, die keine 
akute Gefährdung aufweisen (z. B. Überschallknall von Flugzeu-
gen).

Mit dieser App können Meldungen aus der ganzen Schweiz empfan-
gen werden. Es ist auch eine Einschränkung auf einzelne Kantone 
möglich. Eine Beschränkung auf bestimmte Gemeinden ist leider 
nicht möglich. 

Wenn nun auf dem ausgewählten Gebiet eine Gefahrensituati-
on auftritt, erhalten Sie automatisch eine Push-Mitteilung auf Ihr 
Smartphone. Diese Mitteilungen können nur mit einer aktiven Inter-
netverbindung empfangen werden. Sollten Sie der App den Zugriff 
auf Ihren Standort erlauben, erhalten Sie Alarmmeldungen aus Ihrer 
direkten Umgebung, auch wenn Sie sich ausserhalb der ausgewähl-
ten Kantone befinden. 

Im Register „Vorsorge“ kann ein persönlicher Notfallplan erstellt 
werden. Die Erstellung dieses Planes nimmt ca. 15 Minuten in An-
spruch. Im gleichen Register befindet sich unter „Gefahren“ eine 
Kurzbeschreibung zu den verschiedenen Bedrohungen die in der 
Schweiz auftreten können. 

Im Register „Blog“ werden Artikel aufgeschaltet, welche die App 
oder die verschiedenen Gefahren betreffen. Die meisten Artikel wer-
den vom Bundesamt für Bevölkerung speziell für diese App verfasst. 

ALERTSWISS

Die Benutzung der App steht allen 
Personen frei. Um den Erhalt von 
Alarmmeldungen in Gefahrensi-
tuationen zu verbessern, möchten 
wir Ihnen jedoch die Installation 
und Nutzung von Alertswiss emp-
fehlen. 

Sollten Sie Fragen bezüglich der 
App Alertswiss haben, können Sie 
das Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz (BABS), Monbijoustrasse 
51A, 3003 Bern, Tel. 058 462 50 11, 
E-Mail info@babs.admin.ch kon-
taktieren oder die Website 
www.alert.swiss besuchen.
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SENIORENZENTRUM CHÄSI

Gewerbe im Erdgeschoss des Seniorenzentrum Chäsi Oberbipp

Die Bauarbeiten zur Renovierung und Bereitstellung der Gewer-
beräumlichkeiten in der Chäsi sind bereits in der Endphase. Der 
interne Gemeinschaftsraum für die Senioren, die Physiopraxis mit 
Fitness sowie der Coiffeursalon werden im Verlaufe des Monats Juni 
fertiggestellt. Offizielle Eröffnung der Betriebe ist der 1. Juli 2019. 
Eine Eröffnungsfeier wird am Samstag 29. Juni 2019 den Interes-
sierten die Räumlichkeiten näherbringen. Dazu ist die Bevölkerung 
herzlich eingeladen! Die beiden Wohnungen in den Obergeschossen 
werden nach dessen Sanierung per 01.09.2019 fertiggestellt – noch 
sind die beiden Wohnungen mit riesigen Terrassen zur Miete frei! 

Physiotherapie mit Fitness Maria Herzig-Wenger

Es freut mich sehr, nach rund zehn Jahren in der „alten Metzgerei“ 
quer über die Obisgasse in neue Räumlichkeiten in der „alten Kä-
serei“ umziehen zu können.

Insbesondere freut es mich, dass mein Mann Simon Wenger-Herzig 
seine berufliche Tätigkeit nach 15 Jahren Selbständigkeit in Zürich 
ab 1. Juli 2019 ins Bipperamt verlagern wird. Wir werden unsere Pra-
xen für Physiotherapie weiterhin an den zwei Standorten in Ober-
bipp und Wiedlisbach gemeinsam führen.

An unserem neuen Standort in der Chäsi Oberbipp erwartet Sie ein 
erweitertes Angebot:

Wir werden neu über zwei grosszügige Behandlungsräume verfü-
gen, in denen wir unsere individuell auf unsere Patienten abge-
stimmten physiotherapeutischen Behandlungen durchführen kön-
nen.

Aufgrund von grösseren Räumlichkeiten werden wir unser Grup-
penangebot (Pilates, Arise-Yoga, Beckenboden, etc.) neu direkt in 
der Physiotherapiepraxis anbieten. Daneben besteht weiterhin die 
Möglichkeit, in unserem mit neuen Geräten erweiterten Fitness ein 
Jahresabonnement zu lösen, um selbständig für Ihre Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit zu trainieren.

Es würde uns freuen, wenn wir Sie an unserem Eröffnungsapéro am 
29. Juni 2019 begrüssen dürften. Wir werden dort einen unterhaltsa-
men Eröffnungswettbewerb veranstalten, an dem die Erfolgreichs-
ten attraktive Preise gewinnen können.

PHYSIOTHERAPIE
HERZIG  WENGER
Obisgasse 6, 4538 Oberbipp

www.gesundheit-zentral.ch
Telefon 032 636 03 36
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SENIORENZENTRUM CHÄSI

Coiffure Sousol – Jenny und Isabelle

Am 1. Oktober 2011 konnte ich meinen Traum wahr machen und 
mein eigenes Geschäft Coiffure Soussol am Widmeweg 7 in Ober-
bipp eröffnen. Nun habe ich nach knapp 8 Jahren die Chance erhal-
ten, meinen Salon im Dorfzentrum an der Obisgasse 6 zu vergrös-
sern und weiter zu führen. 

Da ich in Oberbipp aufgewachsen bin, gehört für mich der Standort 
zu der Geschichte von Oberbipp und weckt bei mir viele Kindheitser-
innerungen. 

Das Angebot im Bereich Haar ist bei uns vielseitig und wir geben 
unser Bestes, dass die Beratung wie auch das Schlussergebnis zur 
vollkommenen Zufriedenheit aller Kunden ausfällt, egal ob Jung 
oder Alt. 

Da ich und meine Angestellte noch Mamis von je 2 Kindern sind, 
haben wir die Öffnungszeiten auf 6 Tage die Woche aufgeteilt. Da-
durch ermöglichen wir, eine möglichst passende Zeit - Mittags oder 
Abends - anbieten zu können. Wir freuen uns auf die neuen Räum-
lichkeiten, die treue Kundschaft sowie natürlich auch auf viele neue 
Gesichter. An dieser Stelle möchte ich noch meiner Familie ein riesen 
Dankeschön aussprechen, ohne ihre Unterstützung wäre dies alles in 
diesem Rahmen nicht möglich.

Wir freuen uns auf Euch! Jenny & Isabelle                                                     
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BURGERGEMEINDE

                                                                             Wärmeverbund Oberbipp - Holz; die nachhaltige, regionale und 
CO2-neutrale Energie von uns für Sie

Per Flugblatt haben wir sämtliche Einwohner von Oberbipp infor-
miert, dass die Bezüger der ersten Etappe erfolgreich an den Wärme-
verbund angeschlossen werden konnten.

Leider mussten wir die Interessenten der zweiten und dritten Aus-
bauetappe zeitlich vertrösten, da der Leitungsbau mangels ungenü-
gender Bezüger noch nicht wirtschaftlich realisiert werden kann. 

Teilen Sie uns mit, wenn Sie mittelfristig planen Ihre Heizungsanlage 
mit einer CO2-neutralen, sorgenfreien Heizlösung zu ersetzen. 

Wir sind überzeugt, dass der Wärmeverbund langfristig wachsen 
wird. Nachfolgend eine erste Skizze der modular erweiterbaren 
Zentrale.

Passende Standorte werden evaluiert und die nötigen Abklärungen 
sind am Laufen.

Ein möglicher Standort ist beim Sportplatz zu der Hauptstrasse hin. 
An dieser Stelle könnten die Schnitzellieferungen über die Haupt-
strasse erfolgen, so dass der Schulbetrieb in keiner Weise tangiert 
wird. 

Die Zentrale könnte an Stelle des Erdwalles zu stehen kommen, da-
mit möglichst wenig Platz beansprucht wird aber die für die Schulan-
lage nötigen Sicherheits- und Lärmschutzmassnahmen gewährleistet 
bleiben. 

In rund 5 Jahren ist eine neue Umfrage vorgesehen um festzustellen, 
ob eine Erweiterung möglich ist. 

Nun wünschen wir Ihnen schöne Frühlingstage und danken für Ihre 
Aufmerksamkeit.

Kontaktdaten

Burgergemeinde Oberbipp
4538 Oberbipp

René Obi
Burgerratspräsident
Mob. 079 546 77 45
r.obi@bg-oberbipp.ch

Adrian Spielmann
Verwalter
Mob. 076 391 36 36
adrian.spielmann@msmtreuhand.ch
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Kontaktdaten

Forstbetrieb BG-Oberbipp
Mittlererweg 2
4538 Oberbipp

Tel. 032 636 00 30
Fax 032 636 00 31
Mob. 079 308 95 36

www.bg-oberbipp.ch

Ihr kompetenter Partner rund um 
Bäume, Sträucher und Holz!

Unsere Dienstleistungen

Baumpflege
Mit Hilfe der Seilzugangstechnik sind wir in der Lage, Ihre Bäume 
fachgerecht und schonend zu pflegen. Für sichere, ästhetische und 
schöne Bäume.

Baumfällung mit Seiltechnik
Wir fällen jeden Baum, an jedem Ort, sicher und schonungsvoll mit 
Hilfe der Seiltechnik auf ihrem Grundstück.

Garten- und Parkholzerei
Wir erledigen für Sie den Rückschnitt für schöne und sichere Bäume 
wie auch Sträucher, den Lichtraumprofilschnitt an Strassen entlang, 
Bauplatzräumungen, etc. Wir entsorgen das anfallende Material 
CO2-neutral.

Verkauf von Brennholz und Holzartikeln 
Wir rüsten und liefern Brennholz auch in Kleinmengen terminge-
recht. 

Ob ein Bänklein für Zwei oder Pfähle für den Sichtschutz in Ihrem 
Garten, fragen Sie uns an und schauen Sie vorbei.

Handholzerei
Ob gross oder klein, flach oder steil, wir fällen für Sie in ihrem Wald 
jeden Baum schonungsvoll und präzise.

Vollmechanisierte Holzernte
Durch den Einsatz mit Harvester, Seilschlepper Camox F175 und For-
warder Rottne F13C sind wir in der Lage eine bestandesschonende 
und effiziente Durchforstung oder Endnutzung durchzuführen.

Forwarder-Einsatz
Wirtschaftliche und bodenschonende Holzrückung dank 8-Rad For-
warder mit breiten Reifen und geringem Eigengewicht.

Waldpflege
Fördern sie ihren Jungwald zu einem stabilen und qualitativ hoch-
stehenden Bestand. Wir führen die notwendigen Eingriffe für sie 
professionell aus.

Hackschnitzel-Logistik
Wir übernehmen anfallendes Restholz aus Holzerei und Pflege und 
verarbeiten dieses zu Hackschnitzel für die Wärmegewinnung.

Zum Beispiel erbringen die Holzschnitzel die notwendige Prozes-
senergie für die Produktion von Sauerkraut, Apfelmus, etc. bei der 
Firma Schöni Finefood AG.

Rundholz-Logistik
Wir übernehmen ihr Rundholz und verkaufen dieses zu marktge-
rechten Preisen.

BURGERGEMEINDE
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Kontaktdaten

Vermietung Waldhütte
Christine Obi 
Falkenweg 3 
4538 Oberbipp 
Tel. 032 636 22 31

Infos aus der Burgergemeinde

Vermietung Waldhütte

Die Waldhütte kann gemietet werden bei:

Vermieter: Burgergemeinde Oberbipp

Mietart Einheimische Auswärtige

Waldhütte, Holzraum, WC,

Feuerstelle

CHF 80.– CHF 130.–

Holzraum, WC, Feuerstelle CHF 50.– CHF 80.–

Miettarif (pro Tag und Anlass)

Die Mietdauer für Tagesanlässe beginnt ab 8.00 Uhr und dauert bis 
8.00 Uhr des folgenden Tages.

Burgergemeinde-Versammlung

Die nächste Burgergemeinde-Versammlung: 

Mittwoch, 19. Juni 2019, 20.15 Uhr im Gemeindehaus

Zur Versammlung sind alle stimmberechtigten Burgerinnen und Bur-
ger freundlich eingeladen.

Agenda

Deckästeverkauf

Freitag, 08.11.2019, 16.00 bis 18.00 Uhr, im Forstwerkhof

Samstag, 09.11.2019, 10.00 bis 12.00 Uhr, im Forstwerkhof

Burgerversammlung

Freitag, 13.12.2019, 20.15 Uhr, im Gemeindehaus

Weihnachtsbaumverkauf

Samstag, 14.12.2019, 10.00 bis 13.00 Uhr, im Werkhof der Einwoh-
nergemeinde

Verkauf ab Forstwerkhof

Im Forstbetrieb BG-Oberbipp, Mittlererweg 2 kann Brennholz, An-
feuerholz, Pfähle, Bohnenstangen, Finnenkerzen, Spaltstöcke, Gar-
tenmöbel, etc. bezogen oder bestellt werden. Ofizieller Verkauf ist 
immer am Freitag von 16.00 bis 17.00 Uhr, oder nach Vereinbarung 
über Betriebsnatel 079 308 95 36 (Thomas Suter) oder 079 546 77 45 
(René Obi). Preisliste siehe Website bg-oberbipp.ch

BURGERGEMEINDE
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Was man im Wald darf und was nicht!

Aufforderung mit Augenzwinkern: Der neue Wald-Knigge gibt ein 
paar einfache Tipps, damit es dem Wald und uns allen gut geht.   

Immer mehr Menschen erholen sich im Wald. Dabei treffen ganz 
unterschiedliche Ansichten und Bedürfnisse aufeinander. Die einen 
geniessen die Ruhe, die anderen treiben Sport, wieder andere sind 
auf der Suche nach dem grössten Pilz oder einer seltenen Blume. Das 
kann zu Konflikten führen – was nicht nur dem friedlichen Miteinan-
der schadet, sondern letztlich auch dem Wald. 

Der Wald steht allen offen. Der Zutritt ist mit wenigen Einschrän-
kungen frei, erfordert aber unseren Respekt als Gast. Die Arbeits-
gemeinschaft für den Wald hat darum einen Wald-Knigge mit 10 
Verhaltenstipps für den respektvollen Waldbesuch erarbeitet. Kein 
Mahnfinger, sondern ein witzig illustrierter Denkanstoss. Die Zeich-
nungen stammen aus der Feder des Cartoonisten Max Spring. 

Die Verhaltens-Tipps geben unter anderem Hinweise zum Umgang 
mit Abfall, zur Forstarbeit, zu Gefahren im Wald, zum Ausführen von 
Hunden oder zum Sammeln und Pflücken. Der Wald-Knigge schliesst 
mit einem Thema, das vielen Waldbesuchenden zu wenig bewusst 
ist. Immer mehr Leute gehen auch in der Dämmerung und nachts 
in den Wald. Doch gerade dann sind viele Tiere darauf angewiesen, 
dass sie sich ungestört erholen oder auf Futtersuche gehen können. 
Beim Wald-Knigge haben 20 Trägerorganisationen mit ganz un-
terschiedlichen Interessen mitgemacht – von WaldSchweiz, dem 
Verband der Waldeigentümer, über das Forstpersonal bis hin zu 
Umwelt- und Bildungsorganisationen, Sportverbänden, Pilzfans und 
Jägern. Ihnen allen ist ein respektvolles Nebeneinander im Wald ein 
Anliegen. 

Machen auch Sie mit!

Den ganzen Wald-Knigge können Sie unter www.waldknigge.ch 
einsehen und herunterladen. Mehr Infos zum Wald unter:  
www.waldschweiz.ch

WALD SCHWEIZ

Wir respektieren einander.

Wir beschädigen und hinterlassen 
nichts.

Wir sammeln und pflücken  
mit Mass.
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Zebras beim Schloss

Westlich des Schlosses Oberbipp weiden hunderte von Zebraschne-
cken. Die Art ist schweizweit bedroht und an diversen Orten in den 
letzten Jahrzehnten verschwunden. Sie ist leicht zu erkennen am 
hellen Gehäuse oft mit braunen Streifen, woher dieser deutsche 
Name kommt.

Die besiedelte Fläche beim Schloss ist aussergewöhnlich gross zumin-
dest für den Kanton Bern. Im Mittelland und am Jura hat sie wenige 
Restbestände, oft auf Kleinstflächen von wenigen Aren. 

Weshalb leben diese Tiere beim Schloss? Einerseits befindet sich dort 
ein besonnter Südhang auf lockerem Boden, in den sich die Tiere bei 
heissem, trockenem Wetter zurückziehen können. Sie sind auch eher 
nachtaktiv. Andererseits wird das Gebiet seit langer Zeit extensiv be-
weidet mit Schafen. Diese fressen die Gräser tief ab und sorgen auch 
für einen lockeren Bewuchs. Falls die Weiden gedüngt und damit in-
tensiviert würden, verschwänden die Zebraschnecken und mit ihnen 
diverse weitere Pflanzen- und Tierarten, die an diesen Lebensraum 
angepasst sind.

Einzelne Partien der Weiden drohen durch invasive Brombeeren und 
Robinien zuzuwachsen. Im Sommer sollen diese Stellen zusammen 
mit den Bewirtschaftern, Herr und Frau Sommer, und weiteren Per-
sonen wieder aufgebessert werden. Dies benötigt viel Handarbeit, 
ohne die es für die Zebraschnecken im Gebiet schlechter aussehen 
würde. Die weitere Pflege sollte mit wenig Aufwand möglich sein. 
Helfen Sie mit?

Beobachtungen der Zebraschnecken von anderen Standorten in der 
Region dürfen gern gemeldet werden an joergrueetschi@gmail.com
Jörg Rüetschi, Hinterkappelen

Viele Südhänge wurden überbaut und damit der Lebensraum selte-
ner Arten zerstört. Bild: Jörg Rüetschi

SCHNECKEN

Das dicke, weisse Gehäuse von  
2 x 1 cm Grösse ist gut sichtbar.

Bild: Jörg Rüetschi
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SVP Oberbipp – für unser Dorf

National- und Ständeratswahlen

Es ist wichtig, dass die Anliegen der Region auf nationaler Ebene 
vertreten sind. Deshalb unterstützen wir die Kandidatur von Beat 
Bösiger, Niederbipp, für den Nationalrat. Ebenso unterstützen wir 
die Kandidatur von Werner Salzmann für den Ständeratssitz.

Aktuell laufen folgende Unterschriftensammlungen:

- Petition pro ÖV-Anschluss Thal-Gäu-Bipperamt-Oberaargau
Ab 2035 sollen die Intercity-Züge in Oensingen nicht mehr halten. 

- Petition Autobahnausbau Luterbach- Härkingen
Maximierung von Lärmschutzmassnahmen - Versenkung der Auto-
bahnstrecke unter das gewachsene Terrain. 

Nächste Termine:

- 5. Juni 2019, 20.00 Uhr, Restaurant Eintracht
Parteiversammlung: Thema unter anderem die Traktanden der Ge-
meindeversammlung

- 4. September 2019, Besuch der Grossratssitzung in Bern 

- 7. September 2019, 10.00 - 14.00 Uhr, Niederbipp
Anlass National- und Ständeratswahl mit der SVP Niederbipp

Wir, von der BDP-Bipperamt, bemühen uns sachliche Lösungen in 
den Vordergrund und nicht die parteipolitische Profilierung zu 
stellen. Es ist keine Kunst, Lärm zu machen. Aber es braucht Mut und 
Rückgrat, um Kompromisse und Lösungen zu erarbeiten.

Wir wehren uns gegen Respektlosigkeit, Polarisierung, Radikalisie-
rung und Fremdenfeindlichkeit. Die richtige Frage in der Schweizer 
Politik lautet nicht „links oder rechts?“, sondern „vorwärts oder 
rückwärts?“. – Wir von der BDP stehen für „vorwärts“!

Die Zukunft liegt in einer modernen und fortschrittlichen Gemeinde, 
wo sich Menschen und Unternehmen gegenseitig respektieren, ein 
hohes Mass an Leistungsbereitschaft und Eigenverantwortung be-
weisen. Wir orientieren uns an den Bedürfnissen der modernen und 
verantwortungsbewussten Bürger, an Toleranz und Respekt sowie 
einem sorgfältigen Umgang mit der Umwelt.

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen ein 
weiteres Sorgenfreies Gemeindeleben.

Kontakt 
Schnyder-Blättler Stephan 
Präsident 
Widmeweg 5 
4538 Oberbipp 
032 636 42 02 
stephan.schnyder@ggs.ch 
www.svp-oberbipp.ch 

Engagieren auch Sie sich für die 
Gemeinde und die Region – wir 
freuen uns, Sie an einem unserer 
nächsten Anlässe zu begrüssen!

SVP OBERBIPP

BDP OBERBIPP 

Kontakt

Präsident 
Otto Hirter
Sägetweg 14
4538 Oberbipp
079 825 98 89
storotech@gmail.com
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Kontakt

Vorstand, FDP Sektion Oberbipp
Michael Birchmeier
m.birchmeier@gmx.ch
079 300 03 59
www.fdp-oberbipp.ch

Kontakt

Diana Sutter
079 289 06 10
sutter.bipp@gmail.com

Unsere Schweiz – unsere Heimat – unser Oberbipp

Gemeinsam weiterkommen – unsere liberale Vision

Mit IHNEN wollen wir Oberbipp gestalten!

Kontaktieren Sie uns: 

Trau dich…und rette Leben

SP-Oberbipp und die Samariter laden ein:

Am Samstag 15. Juni 2019

von 10 bis 15 Uhr im Buchistöckli

- Wie verwende ich den Defibrillator

- Selbst Hand anlegen, ausprobieren und für den Ernstfall üben

- Posten mit Lagern und anderen 1. Hilfe Leistungen

Ihr habt noch Fragen? Die Profis sind direkt vor Ort und erklären  
alles.

Für das fleissige Mitmachen werden natürlich Getränke und «Züpfe» 
offeriert. 

FDP OBERBIPP

SP JURASÜDFUSS
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Wir sind die ortsansässigen Anbieter für sämtliche Belangen der Tele-
kommunikation via TV-Kabel. 

Mit heute 647 Abonnenten sind wir der wichtigste Anbieter von 
Fernsehen, Internet und Telefonie in unserer Gemeinde.

Im Fokus unseres Handelns steht nicht der Gewinn, sondern die Zu-
friedenheit des Kunden, des Genossenschaftlers. 
Als nicht gewinnorientierte Genossenschaft werden die Gewinne 
direkt in unsere Netzinfrastruktur in Oberbipp investiert. 

Quickline als Anbieter für Internet- und Fernsehsender- Angebo-
te, kommt mit der neuen UHD-Box auf den Markt.  Damit eröffnet 
es Kunden die gesamten Erlebniswelten von Netflix, Youtube und 
Google. Diese Box kann im ggsnet Multimedia-Shop in Oensingen 
bezogen werden. 

Orientieren Sie sich unter 062 530 40 50.

Nutzen Sie das Werbefreie gratis TV, wann und wo Sie wollen mit 
Quickline TV Air Free. 
Mit der Quickline TV App können Sie auf allen mobilen Geräten 
Fernsehangebote und viele Zusatzpakete beziehen. 

Unser Netz hat eine Bandbreite von 862 MHz. Durch die rasante 
Entwicklung der Internet- und Fernsehangebote wird in absehbarer 
Zeit eine Vergrösserung der Bandbreite auf 1,2 GHz sinnvoll. Die Ver-
grösserung der Bandbreite hat einen Zusammenhang mit den neuen 
Angeboten der ggsnet.

Das Glasfasernetz soll dann auch weiter in die Peripherie, also näher 
an den Hausanschluss gebracht werden. 

Haben Sie Fragen, oder benötigen Sie eine Beratung?

Besuchen Sie den ggsnet Multimedia-Shop an der Solothurn- 
strasse 80 in Oensingen und erkundigen Sie sich unter ggsnet.ch 
über die neuesten Angebote.

FERNSEHGENOSSENSCHAFT

Kontakt

Präsident
Daniel Bütschi
E-Mail: info@fgoberbipp.ch

Vizepräsident
Rüdiger Wedekind
E-Mail: vize@fgoberbipp.ch
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Dienstleistungen für

Attiswil / Farnern / Niederbipp / 
Oberbipp / Rumisberg / Walliswil- 
Bipp / Walliswil-Wangen /  
Wangen / Wangenried / Wiedlis-
bach / Wolfisberg

Das Senior/-innen – Netzwerk

-  fördert die Kontakte und bietet  
 ein Netzwerk für gemeinsame  
 Aktivitäten

-  vermittelt zuverlässige Senior/- 
 innen für Hilfestellungen

Pro Senectute Emmental 
Oberaargau          
Beratungsstelle Langenthal     
Bützbergstrasse 19                        
4900 Langenthal
Tel. 062 916 80 90 
oberaargau@be.pro-senetute.ch

Worum geht es?

Durch Schaffung des Netzwerkes Senioren für Senioren, bieten wir 
Senior/-innen die Möglichkeit, sich gegenseitig mit kleinen Hilfeleis-
tungen zu unterstützen. Kontakte und Solidarität untereinander 
sind uns wichtig und sollen gepflegt werden.

Wie werden die Dienstleistungen vermittelt?

Senior/-innen melden ihre Wünsche telefonisch bei der Pro Senec-
tute. Diese leitet die Anliegen an die Altersbeauftragten weiter, die 
dann geeignete zuverlässige Senior/-innen suchen, welche für die 
Ausführung der Hilfestellung direkt mit der Auftraggeberin oder 
dem Auftraggeber Kontakt aufnehmen.

Mögliche Hilfeleistungen:

Hausarbeiten
Kleine Hilfeleistungen im Haus, Einkäufe erledigen, Haustiere besor-
gen.

Haus/Wohnungsbetreuung bei Abwesenheit/Krankheit
Wohnung, Haus und Garten betreuen, Briefkasten leeren, Vögel und 
andere Kleintiere füttern, Blumen giessen, lüften, kleinere Gartenar-
beiten, Umgebung kontrollieren (z.B. Türen, Fenster, Kellereingän-
ge), Schnee räumen.

Administration
Unterstützung in administrativen Alltagsaufgaben z.B. PC-Anwen-
dung, Briefe schreiben, Hilfe im Verkehr mit Behörden, Ämtern, 
Krankenkassen.

Begleitung / Fahrten
Zum Beispiel: Zum Einkaufen, zum Optiker, zur Bahn, zur Bank, zu 
Behörden, auf den Friedhof. 

Für Fahrten zum Arzt, Spital oder zur Therapie ist der Rotkreuz-Fahr-
dienst zuständig.

Kontakte
Gespräche führen, zuhören, vorlesen, spielen, spazieren.

Kulturelle Anlässe
Ins Konzert, Kino, Museum, Ausstellungen, Zirkus, Theater oder zu 
anderen Anlässen begleiten.

SENIOREN FÜR SENIOREN
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SENIOREN FÜR SENIOREN

Anlässe für Seniorinnen und Senioren in Oberbipp 

Folgende Anlässe werden von Lotti Thomi zum Teil mit Unterstüt-
zung von Helferinnen organisiert und durchgeführt.

Hinweise über diese Anlässe finden Sie auch auf der Homepage der 
EWG/Gesellschaft/Alter, KGO/Senioren und im Chileblatt. 

Mittagstisch

Jeden dritten Donnerstag um 11.30 Uhr im Restaurant Eintracht. 
Gemeinsames Mittagessen, diskutieren, Kurzgeschichten, spielen. Pro 
Senectute vergütet CHF 5.00 pro Person an das Mittagessen.   

Wanderschnägge 

Jeden Mittwochnachmittag, leichte Wanderungen nach Absprache in 
der näheren oder weiteren Umgebung. Besammlung um 13.15 Uhr 
beim Bahnhof Oberbipp.

Wandergruppe

Jeden 1. Montag im Monat 13.15 Uhr, Besammlung beim Bahnhof 
Wiedlisbach

Seniorenanlässe: Freiwillige gesucht! 

Der Anteil der über 65-Jährigen steigt laufend. Damit unsere Ein-
wohnerinnen und Einwohner auch im fortgeschrittenen Alter am 
Gemeindeleben teilnehmen können, braucht es je nach Gesundheits-
zustand die Unterstützung durch Freiwillige. Wer ist bereit, sich zur 
Verfügung zu stellen? Lotti Thomi (032 636 31 31) oder der Frau-
enverein (c/o Karin Villiger, 032 636 31 20) nehmen Anmeldungen 
gerne entgegen!

Die Gemeinde ist nach wie vor auf der Suche nach einem oder einer 
Altersbeauftragten. Diese(r) muss nicht zwingend selber im AHV-Al-
ter sein. Auskunft: Markus Hächler, Vize-Gemeindepräsident, Ressort 
Soziales, 034 421 21 95 (Geschäft) oder 032 636 29 09 (privat).  

Homepage

Hinweise über die Anlässe für Senioren finden Sie auch auf den 
Homepages:

www.oberbipp.ch/gesellschaft/alter/senioren 
www.refkirche-oberbipp.ch/senioren/mittagstisch

und im Chileblatt.

Interessierte melden sich direkt bei 
Lotti Thomi 032 636 31 31, E-Mail 
lotti.thomi@aryf.ch
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Ordentliche Kirchgemeindeversammlung 

Dienstag, 18. Juni 2019, 20.00 Uhr, Kirche Attiswil

Konfirmationen 2020

03.05. Klasse konventioneller Unterricht, Katechetin A. Sutter

17.05. Klasse Taizé-Lager, Pfrn. S. Knieper 

Konfirmationen 2021

02.05. Klasse konventioneller Unterricht, Katechetin A. Sutter

16.05. Klasse Taizé-Lager, Pfrn. S. Knieper 

 

Weitere Informationen finden Sie im Chileblatt, Anzeiger 
Oberaargau und auf unserer Homepage: www.refkirche-oberbipp.ch

Dienstagsclub sucht neue Mitglieder

Seit Jahrzenten hat sich unser Club aus einem ehemaligen Lehrertur-
nen heraus entwickelt. In der heutigen Zusammensetzung gibt es 
allerdings keinen einzigen Lehrer mehr, Pensionäre mal weggelas-
sen. Nun suchen wir zur Verjüngung unseres Teams neue Mitglieder. 
Seit wir auch nicht mehr körperbetont Bälle in den Korb werfen, 
sondern lediglich noch Volleyball spielen, heissen wir auch Frauen 
gerne willkommen.

Wir spielen jeweils dienstags von 17.30 bis 19.00 Uhr in der Halle 
Wiedlisbach und gehen anschliessend bei einem gemütlichen Abend-
essen zum Auslaufen.  

Fühlst du dich angesprochen, in einer lockeren Gruppe mitzuspielen? 
Keine Mitgliederbeiträge, keine Meisterschaften, kein Trainer. Dann 
melde dich doch bitte bei der Kontaktadresse. 

EV. -  REF. KIRCHGEMEINDE

Kontakt

Sekretariat

Tel. 032 531 96 40 
Mo, Mi und Fr von 9 – 11 Uhr

Kontakt

Ruedi Steffen 
Tel. 032 636 23 93 
ruedisteffen@ggs.ch

Erich Frieden 
Tel. 032 636 21 35 
erich.frieden@solnet.ch

DIENSTAGSCLUB
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IHC DOWN SHAKERS

Hast DU Lust auf ein Abenteuer 
bei den Down Shakers? Dann 
mach doch mit und melde dich 
noch heute beim Präsidenten. 

Auskunft / Adresse 

Kevin Hänni 
Tel. 079 785 28 05     

kevu_nr.12@hotmail.com

 
Alle Spieldaten immer aktuell auf 
www.downshakers.ch

Weiter Details findest du auf     
unserer Internetseite

www.tvoberbipp.ch

Jugeler trainerieren für den Jugitag

Am Wochenende vom 4. und 5. Mai 2019 wurde zum ersten Mal 
ein Trainingsweekend für die Jugendriege des TV Oberbipp durch-
geführt. Während eineinhalb Tagen sind die Knaben und Mädchen 
und ihre Leiter nach Wangen a. A. in die Turnhalle gezogen, um hart 
zu trainieren und sich auf den anstehenden Jugitag am 29./ 30. Juni 
2019 in Melchnau vorzubereiten.

Am Samstag wurden die Jugeler von sieben externen Spezialisten 
in ihren Disziplinen unterrichtet. Den Kindern und Jugendlichen 
wurden die exakten Bewegungsabläufe auf spielerische Art näher-
gebracht. Auch die Jugileiter konnten davon profitieren und neue 
Ideen für den Unterricht sammeln. Auf Grund des nassen Wetters 
wurde das Kugelstossen, der Ballweitwurf und der Sprint nach innen 
verschoben. Für das leibliche Wohl sorgte der TV Oberbipp Chefkoch 
und übernachtet wurde in der Turnhalle.

Am Sonntag nahmen die Mädchen und Knaben dann an einem 
Wettkampf teil. Durch fachgerechte Instruktionen verlief das Wo-
chenende unfallfrei. Trotz des windigen, kalten und nassen Wetters 
war die Stimmung vergnügt. Als die Teilnehmer am Ende der Rang-
verkündigung gefragt wurden, wer nochmals käme, haben jeden-
falls alle enthusiastisch zugestimmt.

TURNVEREIN OBERBIPP

Grosses Jubiläumsfest im Juni! 
Auch dieses Jahr spielen die Down Shakers Oberbipp in der 1. Liga 
des Schweizerischen Inlinehockeyverbands (FSIH) und stellen wiede-
rum eine Mannschaft bei den jüngsten „Inlinehockeyaner“ den Mi-
ni-Kids (U9). Kinder, welche an einem Schnuppertraining interessiert 
sind, heissen wir jederzeit gerne bei uns willkommen!

Ebenfalls im Fokus steht dieses Jahr unser 20-Jahre-Jubiläumsfest. 
Mitte Juni veranstalten wir eine Schlagerparty, einen Showmatch 
gegen den SC Langenthal, sowie Party time mit National bekannten 
Acts. - Wir freuen uns auf jeden Besucher! 

Alles zum grossen Jubiläumsfest jetzt auf www.shakersnights.ch
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WALDSPIELGRUPPE

Liebe langjährige, frühere und künftige Wurzuching - und Eltern 

Vor 10 Jahren habe ich mit Andrea Moret die Waldspielgruppe Hasu-
müsli in Herzogenbuchsee und ein Jahr später die Waldspielgruppe 
Wurzuching in Oberbipp gegründet. Die beiden Waldspielgruppe 
aufzubauen und zu leiten ist etwas vom schönsten was ich gemacht 
habe und es gäbe noch viel zu erzählen von: Leidenschaft, Freude, 
Begeisterung, Gelassenheit, Geduld, Bauchgefühl, Stolz aber auch 
Hürden, Herzklopfen, und Sorgen. 

Ich habe in dieser Zeit sehr viel gelernt dank euch Wurzuching, euch 
Eltern und Leiterinnen. Beständig und gewissenshaft  wurde die 
Waldspielgruppe geführt, nur Kleinigkeiten haben sich verändert. 
Jährlich wechselte die Kinderschar, 3mal wechselte die Co – Leitung 
und jetzt gibt es eine Änderung für mich.

Seit 16 Jahren leite ich diverse Spiel- und Waldspielgruppen in der 
Region. Genau gleich lange fahre ich zum Markt mit meinem Hand-
werk. In den letzten Jahren besuchte ich längere Märkte und mein 
Geschäft Liebgewollt ist stark gewachsen. Eine Waldspielgruppe 
besteht nicht nur aus der Waldzeit. Eine Waldspielgruppe ohne Vor-
stand zu führen ist ein Privileg aber bedeutet sehr viel Koordination, 
Vorbereitung und administrative Zeit außerhalb des Waldes. Darum 
werde ich notwendigerweise und schweren Herzens, die Waldspiel-
gruppe ab dem neuen Schuljahr nicht mehr führen und die gewon-
nene Zeit für mein Handwerk nutzen.

Ab August leitet neu Sonja Lädrach mit Annina Gammantaler die 
Wurzuching. Sonja hat schon im letzten Jahr meinen Platz bei den 
Hasumüsli übernommen. Annina ist seit 2014 in Herzogenbuchsee 
und seit 2017 in Oberbipp mit dabei. Sonja und Annina werden die 
Wurzuching mit viel Herzblut weiter führen. Herzlichen Dank euch 
beiden!                                                                                                    

Gewiss werde ich die Waldspielgruppe sehr vermissen. Es waren sehr 
schöne Jahre mit unglaublich vielen bezaubernden, magischen und 
rührenden Momenten die ich mit den Wurzuching erleben durfte, 
vielen Dank. 

Danke liebe Burgergemeinde für den Waldplatz Chapf, danke Wald 
für deine Grosszügigkeit und Gastfreundschaft, danke liebe Wald-
frauen; Andrea, Pia, Sabine, Annina, Sonja, liebe Wurzuching, liebe 
Eltern für euer Vertrauen euer Elan und eure Begeisterung und Freu-
de in all den Jahren.

Herzlichst 

eure Esti

Die Waldspielgruppe wird gut 
besucht, wir führen Wartelisten. Bei 
Interesse empfehlen wir eine sehr 
frühe Anmeldung auch für jüngere 
Geschwister. 

Kontakt

Waldspielgruppe Wurzuching  
Oberbipp und Umgebung
Sonja Lädrach         
Tel. 078 629 71 33

www.hasumuesli.ch 
www.liebgewollt.ch
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PFADI BIPP-WIEDLISBACH

Spassiger Schnuppertag (Pfaditag) 

Am 23. März 2019 konnten die Pfadis mit der Hilfe von 15 neuen Na-
sen am nationalen Schnuppernachmittag erfolgreich dem Rotkäpp-
chen helfen ihre Rote Kappe wiederzufinden. Gleichzeitig konnten 
sich alle interessierten Eltern über die Pfadi informieren. Die Pfadi-
nachmittage finden draussen in der Natur, in der Regel beim Pfadi-
heim, statt. Dabei werde viele Abenteuer erlebt und Neues gelernt 
– ganz nach dem Motto: «D Pfadi fägt eifach!».

 
Pfadiheim Oberbipp

Das idyllisch gelegene Vereinshaus, das Pfadiheim Rützelen in Ober-
bipp, wird an Externe vermietet und eignet sich für Feste, Lager, 
Firmen- und Vereinsanlässe gleichermassen.  

Anlässe 2019

8. bis 10. Juni Pfingstlager  

15. Juni  Mitgliederversammlung und Pfadifest

8. bis 19. Juli Sommerlager

14. Dezember Waldweihnacht

Kontakt

Markus Flatt, Präsident
Tel. 079 650 87 58
falk@pfadi-wiedlisbach.ch
www.pfadi-bipp-wiedlisbach.ch 

Vermietung Pfadiheim Oberbipp

Cornelia Reber
Tel. 077 492 67 02

vermietung@pfadi-bipp-wiedlis-
bach.ch

www.pfadiheim-oberbipp.ch

Unfälle und Krankheiten! - Wie kann ich helfen? 

Für solche Notfälle üben wir einmal im Monat. Besuchen sie uns 
doch unverbindlich an einer Übung!

18. Juni   Unfall was tun?

29. Juni   Samariterreise

20. August  Gemeinsame Übung in Attiswil

17. Septemper  das Skelett

15. Oktober  Arztvortrag

12. + 19. November  BLS-AED

Unser Übungslokal befindet sich 
beim Kindergarten Oberbipp.

Weitere Informationen erhalten sie 
von:

Samariterlehrerin 
Marianne Schaad 
Tel. 079 573 86 16

Präsidentin 
Therese Christen 
Tel. 032 636 34 30

SAMARITER
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Kontakt

Urs Berchtold, Präsident 
Tel. 079 745 74 63

 

Mit dem Auftritt in der Kirche Oberbipp, vom 26.05.19 ging das 
zweite Projekt Gemischtchor zu Ende. 23 Sängerinnen und Sänger 
übten fleissig an 19 Proben.

Das zehnte Tennfest, vom 1. Juni, unter dankenswerter Mithilfe des 
Samaritervereins, ist bereits vorbei.

Wir sind hoch erfreut, mit welch grosser Unterstützung wir vorwie-
gend von der Dorfbevölkerung und den ortsansässigen Betrieben 
rechnen dürfen. Es ist nicht selbstverständlich, dass der Männerchor 
durch eine derart grosse finanzielle Hilfe weiter existieren darf. Ein 
grosses Merci allen unseren Gönnerinnen und Gönnern. Wir wissen 
diese Geste sehr zu schätzen.

Wie immer sind wir auf der Suche nach Sängern – diese sind leider 
nur selten zu finden.

MÄNNERCHOR OBERBIPP

MUSIK OBERBIPP

Wann treffen wir uns? 

Jeweils freitags von 20.00 bis 22.00 Uhr

im Gemeindehaus Oberbipp

Überzeuge dich selbst an einem unserer Auftritte: 

09.06.2019  Auftritt anlässlich des Pfingstgottesdienstes

21.06.2019  Seniorenkonzert, Mehrzweckhalle

Zusätzlich Ehrung Hans Anderegg 80 Aktivmusikjahre

08.09.2019  Musik z’Morge, Mehrzweckhalle

02.11.2019  Jahreskonzert, Mehrzweckhalle

Mehr Infos 

Susanna Bürki, Präsidentin /  buerki.s@bluewin.ch 
mgoberbipp.ch oder facebook.com/mgoberbipp
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Bitte den 23. November 2019 in Ihrer Agenda dick anstreichen:

Wiehnachtsmärit 2019 in Oberbipp „Rund ums Buchistöckli“

Der Wiehnachtsmärit geht in die 3. Runde.

Wer gerne einen Stand betreiben möchte meldet sich doch bitte bis 
am 31. August 2019 unter folgender Mailadresse:  
frauenverein.oberbipp@bluewin.ch

Wir freuen uns auf viele Besucher und natürlich Teilnehmer an unse-
rem Wiehnachtsmärit.

Herzliche Grüsse und bis bald.

Der Vorstand

Verein Pro Ortsbild und Landschaftsschutz Oberbipp

Der politisch unabhängige Verein bezweckt die Erhaltung und Ver-
schönerung des Orts- und Landschaftsbildes, die Betreuung und Mit-
unterhaltung von erhaltenswerten Gebäuden, Brunnen und Gegen-
ständen.

Im Zentrum unserer Aktivitäten steht das Buchistöckli.

Es steht zur Nutzung für Anlässe unterschiedlichster Art wie Ausstel-
lungen, Sitzungen, Feiern, etc. für jedermann offen.

Erkundigen Sie sich über unsere Webseite.

Im Besonderen

In diesem Sommer führen wir wieder einmal einen Blumenschmuck-
wettbewerb durch. Alle Haushalte unserer Gemeinde haben im Mai 
einen Flyer erhalten, der über die Einzelheiten Auskunft gibt. Sie kön-
nen sich gerne noch bis Ende Juni zur Teilnahme anmelden.

Allen, die sich daran beteiligen, danken wir an dieser Stelle schon 
heute ganz herzlich. Bitte beachten Sie auch die Publikationen und 
Informationen dazu auf unserer Webseite.

FRAUENVEREIN OBERBIPP

VEREIN POLO

Weitere Auskunft und Kontakte

Unsere Webseite enthält weiter-
gehende Informationen über den 
Verein POLO und alle Kontakt-
möglichkeiten

www.polo-oberbipp.ch

oder

www.buchistoeckli.ch

Wer Interesse an unserem Verein 
hat, ist herzlich eingeladen uns 
unverbindlich kennenzulernen. 

Wir freuen uns auf Dich!

Kontaktpersonen

Karin Villiger, Präsidentin
077 411 92 43

Rahel Kucis, Vizepräsidentin 
078 859 99 71
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Kontakt

R. Steffen, Vereinspräsident

info@sekverein.ch

www.sekverein.ch

facebook.com/sekverein

Bei Fragen melde dich bei Käthi 
Hofer, Tel. 032 636 42 22 oder  
Heidi Minder, Tel. 032 636 24 25.

Vereinsportrait  – aktiv seit 1960

Der Verein ehemaliger Schülerinnen und Schüler der Sekundar-
stufe 1 Wiedlisbach unterstützt die Schule seit 1960, wenn mög-
lich jährlich, mit gezielten Beiträgen. Früher die Sekundarschule 
Wiedlisbach, heute das daraus entstandene Oberstufenzentrum 
Wiedlisbach, welches Real- und Sekundarschülerinnen und -schüler 
beherbergt. Mit den gesprochenen Mitteln wird die Schule finanziell 
unterstützt respektive den Lernenden etwas Spezielles ermöglicht 
oder geboten:

- Exkursionen, kulturelle Anlässe oder Anschaffungen von Geräten, 
welche die Verbandsgemeinden nicht finanzieren 

- Innovative Projekte einzelner Schüler oder Klassen unterstützen
- Verleihung des "Prix Sekverein" für besondere Taten, ausseror-

dentliche Leistungen oder realisierte Projekte
- Ein feines Znüni für alle Schülerinnen und Schüler anfangs Herbst

Geschenke an die Schule respektive OZW (Auszug):
2017 - Beiträge an Pizzaoffen und Anatomiemodelle
2015 - Kostenbeteiligung Aussenraumgestaltung; neue Tische und 
Bänke vor dem Schulhaus (CHF 15’000)
2004 Auftritt der Musikgruppe "Human Beatbox" in der Froburg
2002 Besuch der Expo.02
1985 Schmiedeiserne Sonnenuhr an der Turnhalle Süd

Vor 52 Jahren – im August 1967 – gründete der Frauenverein Ober-
bipp das Gesundheitsturnen. Seither wird einmal pro Woche der 
Körper von Kopf bis Fuss bewegt, bewusst geatmet und tief ent-
spannt. Seit November 2018 leitet Frau Maria Herzig Wenger, dipl. 
Physiotherapeutin, Pilates-Care-Trainerin und Yogalehrerin, das 
Turnen. Wir sind eine altersgemischte Frauengruppe, ohne jegliche 
Verpflichtungen. Ein Kurs dauert jeweils 10 Lektionen. 

Wir turnen jeden Montag von 18.00 bis 19.00 Uhr in der Mehrzweck-
halle Oberbipp und freuen uns sehr, wenn wir dich zu einer unver-
bindlichen Schnupperstunde begrüssen können. 

SEKUNDARSCHULVEREIN

GESUNDHEITSTURNEN
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Kontakt
Auskunft / Anmeldung bis am    
11. Juli 2019 an Regula Brüllmann, 
Tel. 079 707 90 51

Unverbindliche und kostenlose 
Auskunft erteilt Ihnen gerne 
Frau Ursula Hurni 
Tel. 034 420 07 77 oder  
info@srk-langenthal.ch           
www.srk-bern.ch/oberaargau

 

14. Schweizer Wandernacht, Samstag, 13. Juli 2019

Der Verein Pro Jura Bipperamt organisiert für Interessierte eine 
begleitete Abendwanderung auf der ersten Jura-Kette, mit Überra-
schung.

Treffpunkt 
Samstag, 13.Juli 2019, 18.00 Uhr, Infohaus/Parkplatz/Schmiedematt-
strasse oberhalb 4539 Farnern

Wanderung 
Gruppe 1: „gemütlich“ Bettlerküche, Krete, Stierenberg, ca. 2 1/2Std.
Gruppe 2: „zügig“ Höchchrüz, Krete, Stierenberg, ca. 3 1/2Std.

Anforderung 
für geübte, trittsichere Wanderer 

Mitnehmen 
Wanderausrüstung, Taschenlampe

Verpflegung 
Einkehr in der Bergbeiz Stierenberg

Haftung 
Ist Sache der Teilnehmer 

Karte  
www.pro-jura-bipperamt.ch

Neue Dienstleistung im Oberaargau – Betreuungsdienst SRK

Eine Pause für pflegende Angehörige 

Das SRK Kanton Bern leistet mit seinem „Betreuungsdienst“ kurzfris-
tige, unkomplizierte Unterstützung. Es bietet betreuenden Ange-
hörigen die Möglichkeit, ihre Termine wahrzunehmen oder etwas 
persönliche Freizeit zu geniessen. 
Geschulte freiwillige Mitarbeitende übernehmen stunden- oder 
tageweise die Betreuung des Familienmitgliedes. Beispielsweise: täg-
liche Kurzbesuche, Gesellschaft leisten, durch den Alltag begleiten, 
Vorbereitung der Mahlzeiten und Unterstützung, Übernahme von 
haushälterischen Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung.

SRK Bern -  Oberaargau

PRO JURA BIPPERAMT
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SPITEX

Zwischen Zuneigung, Pflicht, Engagement und Überlastung.

Wenn Zuneigung zur Pflicht oder einmal sogar zur Überlastung wird. 
Die Menschen werden später pflegebedürftig als früher. Was heisst 
das für die Eltern-Kind-Beziehung? 

Menschen in ihrer letzten Lebensphase werden meist allein von 
ihren Lebenspartnern oder zum Teil von mehreren Bezugspersonen – 
wie zum Beispiel von den erwachsenen Kindern – betreut… So habe 
ich vor kurzem in einer unserer Dorfzeitungen gelesen.

Dies geschieht teilweise auch in Kombination mit der Spitex. Was 
früher als «Gang u Gäb» galt, hat sich durch die demografische 
Entwicklung verändert. Veränderungen, die in dem weniger engen 
Zusammenleben und die zunehmenden Single-Haushalten zu finden 
sind. So kommt es vor, dass auch Freunde, Bekannte oder Nachbarn 
pflegerische Unterstützung bieten.

Oftmals stossen aber die pflegenden Angehörigen durch ihr Engage-
ment an Grenzen. Denn die Verantwortung lastet auf ihnen. Sie ver-
zichten (teilweise) auf ihre Freizeit. Seine eigenen Grenzen kennen, 
Hilfe in Anspruch nehmen, geschieht manchmal erst, wenn pflegen-
de/betreuende Bezugspersonen erschöpft sind und selbst krank wer-
den. Oftmals finden wir die Ursache in der Kindheit der pflegenden 
Erwachsenen. Sie wollen ihren Eltern etwas zurückgeben, was sie als 
Kind erhalten haben, Erwartungen gerecht werden oder Angst vor 
Vorwürfen haben. 

Ehepartner pflegen aus Liebe, Zuneigung oder vielleicht sogar aus 
Pflichtgefühl – einem Versprechen, das sie einander im Moment von 
Verliebtheit, Gesundheit und Glück gegeben haben. 

Doch die Grenzen der eigenen Kräfte müssen zuerst erkannt, um 
später akzeptiert zu werden. Das Engagement von pflegenden An-
gehörigen ist hoch einzuschätzen. Häufig sind selbst die pflegenden 
Fachleute von deren unermüdlichem Einsatz beeindruckt. Eine gute 
Kommunikation zwischen Patienten, pflegenden Angehörigen und 
den involvierten Fachstellen ist entscheidend. Angehörige sollen ihre 
Bedürfnisse jederzeit mitteilen.

Erst eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten ermöglicht es, den 
Patienten optimal zu betreuen. Ihm das Leben etwas angenehmer 
zu gestalten und ihm die Chance zu bieten, solange wie möglich im 
vertrauten Zuhause zu bleiben – nur so erreichen wir eine wirksame 
Entlastung für betreuende Angehörige.

Ihre Spitex Genossenschaft 
Oberaargau Land 

Überall für alle in Ihrer Gemeinde
Spitex Hilfe und Pflege zu Hause

Standort Herzogenbuchsee
Eisenbahnstrasse 18
3360 Herzogenbuchsee
Tel. 062 961 54 66
Fax 062 531 21 00
spitex@sgol.swiss

Standort Aarwangen
Riedgasse 24A / Wohnung 3
4912 Aarwangen
Tel. 062 961 54 66
Fax 062 531 21 00
spitex@sgol.swiss

Standort Niederbipp
Wydenstrasse 19
4704 Niederbipp
Tel. 032 633 02 02
Fax 032 633 04 03
spitex.bipp@sgol.swiss
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SPITEXANA GMBH

Die private Spitex „In der Region - für die Region“ 
Wir sagen Danke und auf Wiedersehen

Im vergangenen Halbjahr durften, oder mussten, wir gleich zweimal 
eine Mitarbeiterin in den Ruhestand entlassen.

Am 31.12.2018 hatte Frau Susanna Pfister ihren offiziell letzten Ar-
beitstag und am 31.03.2019 Frau Heidi Ingold. Beide arbeiteten seit 
dem Start der spitexana GmbH am 01.03.2010 in unserem Betrieb. 
Durch ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle unserer Klientinnen 
und Klienten und durch ihr grosses Engagement haben sie viel zum 
guten Gelingen unseres Betriebs beigetragen. Dafür danken wir ih-
nen beiden ganz herzlich und wünschen ihnen viel Freude in Ihrem 
neuen Lebensabschnitt.  

Fusspflege für Alle 

Nebst den üblichen Spitexdienstleistungen wie Abklärung, Beratung, 
Behandlungspflege, Grundpflege und Hauswirtschaft, bietet die 
spitexana GmbH auch Fusspflege an.   

Diese Dienstleistung steht allen Interessierten offen. In unserem 
Büro im Bahnhöfli Oberbipp, haben wir im Parterre eine Fusspfle-
gepraxis eingerichtet. Wir kümmern uns gerne, nach telefonischer 
Anmeldung, um das Wohl ihrer Füsse. Ist es ihnen nicht möglich zu 
uns zu kommen, dann kommen wir auch gerne zu ihnen nach Hause. 
Leiden sie an Diabetes? Dann kann die Leistung über die Kranken-
versicherung abgerechnet werden. Wir freuen uns auf ihren Anruf.

                            Heidi Ingold, Susanna Pfister

Kontakt

Spitexana GmbH
Poststrasse 1
4538 Oberbipp

Tel. 032 636 22 20
Fax 032 636 22 21

info@spitexana.ch
www.spitexana.ch




